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Die verpflichtende Veröffentlichung von 
Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts

Änderung der Rechtslage durch das Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz
Veröffentlichung von BFG-Entscheidungen

Michael Lang

Nach § 23 Abs 1 BFGG sind Entscheidungen
des BFG der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. In den von § 23 Abs 2 BFGG erfassten
Fällen kann die Veröffentlichung allerdings
zum Teil unterbleiben. Dazu sind bestimmte
Daten unkenntlich zu machen. Die Vorschrift
des § 23 Abs 3 BFGG sieht eine noch darüber
hinausgehende Ausnahme vor: Sie ermöglicht
es sogar, Erkenntnisse und Beschlüsse des
BFG gar nicht zu publizieren. Durch das In-
formationsfreiheits-Anpassungsgesetz wurde
§ 23 Abs 3 BFGG neu gestaltet. Diese Geset-
zesänderung möchte ich zum Anlass nehmen,
sowohl die Ausnahme des § 23 Abs 2 BFGG
als auch jene des § 23 Abs 3 BFGG in den
Blick zu nehmen und das Verhältnis dieser
beiden Vorschriften zueinander und zur
Grundregel des § 23 Abs 1 BFGG zu beleuch-
ten und aus rechtsstaatlicher Sicht zu würdi-
gen. Abschließend wende ich mich der Frage
zu, ob unveröffentlichte Entscheidungen des
BFG zum Gegenstand von Informationsbe-
gehren nach § 7 IFG gemacht werden können.

1. Die Unkenntlichmachung personen-
bezogener Daten nach § 23 Abs 2 
BFGG

§ 23 Abs 1 BFGG sieht vor, dass „die Erkennt-
nisse und Beschlüsse des Bundesfinanzgerichts
(Volltexte, soweit vorhanden Rechtssätze) der Öf-
fentlichkeit im Internet unentgeltlich zugänglich
zu machen“ sind. Dabei sind nach § 23 Abs 2
BFGG „personenbezogene Daten nur soweit un-
kenntlich zu machen, als es die berechtigten Inte-
ressen der Parteien an der Geheimhaltung dieser
Daten gebieten (wie etwa Umstände des Privat-
und Familienlebens, Steuergeheimnis), ohne hie-
durch die Verständlichkeit der Entscheidung zu
beeinträchtigen“. Eine Veröffentlichung hat
nach dem neu gefassten § 23 Abs 3 BFGG ganz
zu unterbleiben, „soweit und solange eine der
Voraussetzungen des § 6 Abs 1 IFG vorliegt. Die
Veröffentlichung von Formalbeschlüssen sowie
von Erkenntnissen betreffend Verwaltungsüber-
tretungen kann unterbleiben.“

Die Vorschrift des § 23 Abs 2 BFGG ist na-
hezu wortwörtlich aus § 43 Abs 8 VwGG über-
nommen: „Zur Herstellung der für die Kenntnis
durch jedermann bestimmten Ausdrucke (Spei-
cherungen auf Datenträgern) sind personenbezo-
gene Daten im Erkenntnis nur so weit unkennt-
lich zu machen, als es die berechtigten Interessen
der Parteien an der Geheimhaltung dieser Daten
gebieten (wie etwa Umstände des Privat- und Fa-

milienlebens, Steuergeheimnis), ohne hiedurch die
Verständlichkeit des Erkenntnisses zu beeinträch-
tigen.“ Nach § 43 Abs 9 VwGG ist diese für Er-
kenntnisse des VwGH maßgebende Vorschrift
auf dessen Beschlüsse sinngemäß anzuwenden.

§ 43 Abs 8 VwGG geht auf die Novelle BGBl
1997/88 zurück. Die Erläuterungen zur Regie-
rungsvorlage legten die Herkunft dieser Vor-
schrift offen:1 „Diese Regelung enthält eine An-
gleichung an die Bestimmungen über die Anony-
misierung von Erkenntnissen, wie sie das OGH-
Gesetz vorsieht.“ Die Gesetzesmaterialien bezo-
gen sich auf § 15a Abs 3 OGHG idF BGBl 1991/
20: „In den Abdrucken sind die Namen und An-
schriften der Parteien, Zeugen und sonstigen Be-
troffenen, zum Beispiel durch Abkürzungen, un-
kenntlich zu machen, soweit die Entscheidung
dadurch nicht unverständlich wird.“ Nunmehr
regelt § 15 Abs 4 OGHG: „In der Entscheidungs-
dokumentation Justiz sind Namen, Anschriften
und erforderlichenfalls auch sonstige Orts- und
Gebietsbezeichnungen, die Rückschlüsse auf die
betreffende Rechtssache zulassen, durch Buchsta-
ben, Ziffern oder Abkürzungen so zu anonymisie-
ren, dass die Nachvollziehbarkeit der Entschei-
dung nicht verloren geht.“

§ 23 Abs 2 BFGG hat den Schutz „personen-
bezogener Daten“ zum Ziel. In Anlehnung an
den bei Schaffung dieser Vorschrift in Kraft be-
findlichen § 4 Z 1 DSG gehen Wanke/Unger da-
von aus, dass es sich um Angaben über eine be-
stimmte oder bestimmbare Person handelt.2 Die
mittlerweile maßgebende DSGVO unterschei-
det in ihrem Art 4 Z 1 zwischen identifizierten
und identifizierbaren natürlichen Personen:3
Als identifizierbar wird eine natürliche Person
angesehen, die direkt oder indirekt, insbeson-
dere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkma-
len, die Ausdruck der physischen, physiologi-
schen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden
kann. Berücksichtigt man, dass die Vorschrift
des § 23 Abs 2 BFGG aus § 43 Abs 8 VwGG
übernommen wurde und sich der Gesetzgeber
des VwGG wiederum an § 15a Abs 3 OGHG idF
BGBl 1991/20 orientierte, geht es jedenfalls in
erster Linie um den Namen und die Anschrift.
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1 ErlRV 576 BlgNR 20. GP, 6.
2 Wanke/Unger, BFGG (2014) § 23 Anm 13.
3 Zur Maßgeblichkeit des Art 4 Z 1 DSGVO für die Ano-

nymisierung: OGH 12. 12. 2023, 11 Ns 110/23z.
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Bezieht man auch die nunmehrige Vorschrift
des § 15 Abs 4 OGHG ein, die zum Zeitpunkt
der Schaffung des § 23 BFGG bereits existierte,
sind „erforderlichenfalls auch sonstige Orts- und
Gebietsbezeichnungen, die Rückschlüsse auf die
betreffende Rechtssache zulassen“, zu anonymi-
sieren.

Nach Stöger-Frank reicht die Unkenntlich-
machung von Namen oft nicht aus, um Rück-
schlüsse auf die Parteien zu verhindern.4 Ano-
nymisiert werden daher auch Telefonnummern,
Kfz-Kennzeichen, Steuer- und Sozialversiche-
rungsnummern, Grundbuchs- und Firmen-
buchdaten, Bankdaten, Geburts- und Heirats-
daten und sogar das Datum der Konkurseröff-
nung.5 Dies geht allerdings sehr weit: In einigen
Fällen stellt sich die Frage, ob die Anonymisie-
rung dieser Daten von der gesetzlichen Ermäch-
tigung des § 23 Abs 2 BFGG noch erfasst ist. Da-
ten, die keine Rückschlüsse auf die Parteien zu-
lassen, sind keinesfalls unkenntlich zu machen.
Bei den verbleibenden Daten stellt sich die
Frage, welche davon überhaupt in die Entschei-
dung Eingang finden dürfen. Ihre Erwähnung in
Beschlüssen oder Erkenntnissen des BFG lässt
sich nur dann rechtfertigen, wenn sie in Hin-
blick auf die rechtliche Beurteilung entschei-
dungserheblich sind. Sonst gibt es keinen Grund,
sie in die Feststellung des relevanten Sachver-
halts oder die Beweiswürdigung aufzunehmen.
Bei der Schilderung des Verfahrensgangs haben
sie noch weniger verloren: Dies ist der einzige
Teil der Entscheidung, den die Rechtsprechung
des VwGH nicht für zwingend erachtet und der
zu ihrer Bestandskraft auch nichts beitragen
kann.6 Die Wiedergabe des Verfahrensverlaufs

kann die Feststellungen ohnehin nicht ersetzen.7
Die Darstellung des Verfahrensgangs dient nur
der Verständlichkeit der Begründung: Sie soll
eine Übersicht bieten, an welchem Punkt des
Verfahrens man angelangt ist, wer die Parteien
sind und worum es – in groben Zügen – geht.8
Sie sollte daher sehr kurz sein.9

§ 22 Abs 2 BFGG legt die Anonymisierung
in die Hände der zuständigen Richter:10 „Sie ha-
ben insbesondere unter Verwendung der hierfür
bereit gestellten elektronischen Hilfsmittel ihre
Entscheidungen so vorzubereiten, dass die Über-
nahme einer anonymisierten Ausfertigung in die
elektronische Entscheidungsdokumentation ohne
nachträgliche Bearbeitung möglich ist […].“ Die
Regelung ermöglicht nicht nur, dass die Richter
als Autoren der Entscheidung die später gebo-
tene Anonymisierung schon mitbedenken,11

sondern verpflichtet sie auch dazu. Sie sind bei
der Festlegung, welche personenbezogenen Da-
ten unkenntlich zu machen sind, nach § 22
Abs 3 BFGG ausdrücklich weisungsfrei. Dies er-
klärt sich aus der inhaltlichen Nähe der Anony-
misierung zur Rechtsprechung.12 Die Richter
haben daher die Entscheidungen von vornher-
ein so zu verfassen, dass im Idealfall nur die Na-
men und die Anschrift des Beschwerdeführers
und dritter Personen unkenntlich zu machen
sind. Kommen sie diesem gesetzlichen Auftrag
nach, sollten – von Stöger-Frank bisher in der
Praxis konstatierte13 – „großflächige“ Anonymi-
sierungen zur Verhinderung von Rückschlüssen
auf die Parteien in aller Regel gar nicht notwen-
dig sein.14

Dazu passt, dass auch die Gesetzesmateria-
lien zur diesbezüglich unverändert gebliebenen
Stammfassung des § 23 BFGG – und zwar aus
Ressourcengründen – davon ausgehen, dass
Unkenntlichmachungen nur in engen Grenzen

4 Stöger-Frank, Die Veröffentlichungspraxis des Bundes-
finanzgerichts in der Finanzdokumentation, BFGjour-
nal 2016, 164 (165).

5 So Stöger-Frank, BFGjournal 2016, 164 (165).
6 Lehofer, Sprache, Urteilstechnik, Transparenz und Ak-

zeptanz der Verwaltungsgerichte, in Holoubek/Lang,
Stand und Entwicklungsperspektiven der Verwaltungs-
und Finanzgerichtsbarkeit (2025) 53 (57 f). Vgl auch
zuletzt den Beschluss des VwGH vom 8. 5. 2025, Ra
2024/15/0010, in dem die Schilderung des Verfahrens-
gangs nicht einmal Erwähnung findet: „Zuletzt wird
dem BFG die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes in Erinnerung gerufen, wonach die Begründung
verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen – in formaler
Hinsicht – in einem ersten Schritt die eindeutige, eine
Rechtsverfolgung durch die Partei ermöglichende und
einer nachprüfenden Kontrolle durch die Gerichtshöfe
des öffentlichen Rechts zugängliche konkrete Feststellung
des der Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalts, in
einem zweiten Schritt die Angabe jener Gründe, welche
die Behörde im Falle des Vorliegens widerstreitender Be-
weisergebnisse in Ausübung der freien Beweiswürdigung
dazu bewogen haben, gerade jenen Sachverhalt festzu-
stellen, und in einem dritten Schritt die Darstellung der
rechtlichen Erwägungen, deren Ergebnisse zum Spruch
des Bescheides geführt haben, erfordert. Die drei logisch
aufeinander aufbauenden und formal zu trennenden
Elemente einer ordnungsgemäß begründeten verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidung bestehen sohin erstens
in einer im Indikativ gehaltenen Tatsachenfeststellung,
zweitens in der Beweiswürdigung und drittens in der
rechtlichen Beurteilung (vgl. VwGH 21. 11. 2024,
Ro 2024/16/0006; 28. 3. 2023, Ra 2021/16/0097; 20. 10.
2015, Ra 2014/09/0028, jeweils mwN).“

7 Vgl zB VwGH 1. 6. 2017, Ra 2016/15/0059; 28. 9. 2023,
Ra 2021/15/0049.

8 Lehofer in Holoubek/Lang, Stand und Entwicklungsper-
spektiven der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit,
53 (57 f).

9 Nach Lehofer in Holoubek/Lang, Stand und Entwick-
lungsperspektiven der Verwaltungs- und Finanzge-
richtsbarkeit, 53 (57 f), erfordert diese Darstellung nur
in besonders komplexen Verfahren mehr als zwei bis
vier Seiten.

10 Vgl weiters auch § 23 Abs 4 BFGG.
11 Dazu Kockler, Publikation von Gerichtsentscheidun-

gen und Anonymisierung, jur-pc 1996, 46 (53); weiters
Kockler, Richterliches Informationsmanagement und
Datenschutz (1996) 224.

12 Zum Zusammenhang zwischen dem Verfassen der Ent-
scheidung und der Anonymisierung auch VwGH 9. 8.
2021, Ra 2019/04/0106, Rz 33: „Die Entscheidung, wel-
che personenbezogenen Daten in gerichtlichen Entschei-
dungen zu anonymisieren sind, ohne den Sinngehalt des
Entscheidungstextes wesentlich zu verändern, vermag
am ehesten derjenige zu treffen, der den zur Veröffentli-
chung vorgesehenen Text verfasst hat bzw. an der Ver-
fassung entscheidend mitgewirkt hat, also das jeweilige
Entscheidungsorgan (Einzelrichter oder Richtersenat als
Spruchkörper; […]).“

13 Stöger-Frank, „Die Zukunft in Evidenz halten“,
BFGjournal 2024, 243 (244).

14 Dazu auch Lang, Auch Schwärzen will gelernt sein!
AVR 2025, 46 (46 ff).
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stattfinden dürfen:15 „Hierbei ist auch zu berück-
sichtigen, dass bei mehreren tausend jährlich zu
veröffentlichenden Entscheidungen eine über die
Anonymisierung von Namen, Anschriften und
gegebenenfalls Orts- oder Gebietsbezeichnungen
(vgl. § 15 Abs. 4 OGHG) hinausgehende redakti-
onelle Nachbearbeitung dem Bundesfinanzge-
richt in aller Regel nicht möglich ist.“

§ 23 Abs 2 BFGG schützt nicht die berech-
tigten Interessen aller in der Entscheidung ge-
nannten Personen, sondern nur die der Par-
teien. Als „Partei“ im Sinne dieser Vorschrift
sind neben dem Beschwerdeführer auch die in
der Entscheidung erwähnten Zeugen oder sons-
tige Dritte des vorgelagerten verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens zu verstehen.16

Mit der Partei könnte daher auch die Amts-
partei gemeint sein. Dies würde aber mit Ziel
und Zweck des § 23 Abs 2 BFGG nicht im Ein-
klang stehen: Es gibt kein schutzwürdiges Inter-
esse, jene Behörde geheim zu halten, die den Be-
scheid erlassen hat, der vor dem BFG bekämpft
wurde. Daran ändert nichts, dass – analog zu
§ 15 Abs 4 OGHG – auch Orts- und Gebietsbe-
zeichnungen, die Rückschlüsse auf die betref-
fende Rechtssache zulassen könnten, von der
Anonymisierungsbefugnis erfasst sein können.
Nach früherer Rechtslage hätte zwar im seltenen
Ausnahmefall die Gefahr bestanden, dass dieses
Ziel konterkariert werden könnte: Aus der örtli-
chen Zuständigkeit einer Behörde ließe sich al-
lenfalls ableiten, in welcher Region der Sachver-
halt spielt. In extremen Konstellationen wäre
dadurch der Steuerpflichtige identifizierbar ge-
worden. Mittlerweile haben aber die in Betracht
kommenden Abgabenbehörden bundesweite
Zuständigkeit. Es fehlt daher jede Rechtferti-
gung, die Amtspartei zu anonymisieren. § 23
Abs 1 BFGG lässt solche Ausnahmen von der
Veröffentlichungspflicht auch nicht zu. Den-
noch wird gelegentlich nach wie vor die Be-
zeichnung des Finanzamts unkenntlich ge-
macht, dessen Bescheid angefochten wurde.17

Zu den Parteien iSd § 23 Abs 2 BFGG gehö-
ren auch weder die Mitglieder des entscheiden-
den Senats noch die Einzelrichter. Zu Recht
wird in Österreich den grundlegenden Aussa-
gen des Urteils des Schweizer Bundesgerichts
vom 26. 3. 2013 Bedeutung beigemessen:18 „Die
mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz verbundene
Kontrollfunktion durch die Rechtsgemeinschaft
wäre maßgeblich beeinträchtigt oder gar illuso-
risch, wenn die beteiligten Gerichtspersonen un-
bekannt bleiben könnten. Richter und Richterin-
nen üben ein öffentliches Amt aus, haben für die
von ihnen getragenen Urteile einzustehen und
sich allfälliger Kritik […] zu stellen.“ Nach der

zutreffenden Auffassung von Wanke/Unger
dürfen die Namen der Berufsrichter und der
fachkundigen Laienrichter aufgrund der sich
aus § 23 Abs 1 BFGG ergebenden Verpflichtung
zur Volltextveröffentlichung nicht anonymisiert
werden.19 Wanke/Unger machen allerdings den
Vorbehalt, dass „im Einzelfall besondere schüt-
zenswerte Interessen an einer Geheimhaltung“
bestehen könnten.20 Nicht einmal für eine sol-
che Ausnahme gibt es aber in der österreichi-
schen Rechtsordnung eine Grundlage. Die bei-
den Autoren berufen sich dabei auf eine im
Kontext des Verfahrens eines Asylwerbers er-
gangene Entscheidung des Verwaltungsgerichts-
hofs Baden-Württemberg zu einem presserecht-
lichen Auskunftsbegehren.21 Die Rechtslage war
daher nicht mit jener nach dem BFGG ver-
gleichbar. Aber auch in diesem Fall bejahte das
Gericht das Interesse der Presse, zu erfahren,
welche Berufsrichter und Schöffen für eine
strafgerichtliche Verurteilung die Verantwor-
tung tragen.22 Lediglich die Namen des Staats-
anwalts und des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle hatten keinen eigenen Informati-
onswert für die Erörterung der Angelegenheit in
der Öffentlichkeit.23

Die Praxis des BFG ist weit davon entfernt,
die Anonymisierung der Richter auf – wie auch
immer definierte – Einzelfälle zu beschränken,
in denen besondere schützenswerte Interessen
an einer Geheimhaltung bestünden. Im Gegen-
teil: Die Anonymisierung der mitwirkenden
hauptberuflichen Richter und auch der fach-
kundigen Laien in den in der Findok veröffent-
lichten Entscheidungen ist gang und gäbe. Der
Beobachter gewinnt den Eindruck, dass es je-
dem Richter überlassen bleibt, selbst darüber zu
entscheiden, ob er in der Veröffentlichung der
Entscheidung namentlich genannt werden will.
§ 23 Abs 2 BFGG bietet dafür allerdings keine
Grundlage. Von der in § 23 Abs 1 BFGG postu-
lierten Verpflichtung des Bundesministers für
Finanzen, Erkenntnisse und Beschlüsse im Voll-
text zu veröffentlichen, besteht nach § 23 Abs 2
BFGG mangels Parteistellung der an der Ent-
scheidung beteiligten Organe keine Ausnahme.24

§ 23 Abs 4 BFGG räumt in diesem Fall keine Be-
fugnis zur Unkenntlichmachung personenbezo-
gener Daten ein. Folglich greift auch nicht die in
§ 22 Abs 3 BFGG verfügte und an § 23 Abs 4
BFGG anknüpfende Weisungsfreistellung des
jeweiligen Richters.

Auch die Parteienvertreter gehören nicht zu
den „Parteien“ iSd § 23 Abs 2 BFGG oder haben
zumindest keine „berechtigte[n] Interessen“ auf
Geheimhaltung. Dies entspricht im Ergebnis
auch der Position des OGH zu § 15 Abs 4

15 ErlRV 2007 BlgNR 24. GP, 13; AB 2049 BlgNR 24. GP, 9.
16 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 17.
17 So zB BFG 4. 2. 2025, RV/6100198/2024 (Stand 8. 4.

2025, findok.bmf.gv.at); 7. 3. 2025, RV/7103283/2023
(Stand 3. 4. 2025, findok.bmf.gv.at).

18 Schweizer Bundesgericht 26. 3. 2013, I C_390/2012; vgl
auch Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 26.

19 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 26.
20 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 26.
21 VGH Baden-Württemberg 11. 9. 2013, 1 S 509/13.
22 VGH Baden-Württemberg 11. 9. 2013, 1 S 509/13, Rz 79.
23 VGH Baden-Württemberg 11. 9. 2013, 1 S 509/13, Rz 79.
24 Dazu Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 26.
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OGHG:25 „Nach Auffassung des OGH sind die
Namen der Parteienvertreter und deren Kanzlei-
sitz in den Entscheidungen nicht zu anonymisie-
ren: Nach der ständigen Praxis des Obersten Ge-
richtshofs werden in der Entscheidungsdokumen-
tation Justiz zwar unter anderem die Namen der
Parteien, nicht aber jene der als berufsmäßige
Parteienvertreter einschreitenden Rechtsanwälte
anonymisiert, deren Angebot sich an die Öffent-
lichkeit richtet und deren Auftreten regelmäßig
auch nicht iSd § 15 Abs 4 OGHG ‚Rückschlüsse
auf die betreffende Rechtssache‘ zulässt ([…]).
Auf den Ausgang des jeweiligen Rechtsstreits wird
dabei nicht abgestellt. Mit dem bloßen (in keiner
Weise konkretisierten) Hinweis, dass das Unter-
bleiben der Anonymisierung seines Namens dem
Ansehen seiner Kanzlei ‚abträglich‘ sein könnte,
stellt der Antragsteller nicht dar, warum in sei-
nem Fall von der ständigen Praxis des Obersten
Gerichtshofs abgegangen werden sollte.“

Für diejenigen, die als „Parteien“ qualifizie-
ren, gilt: „Personenbezogene Daten“ sind nur
„soweit unkenntlich zu machen, als es die berech-
tigten Interessen der Parteien an der Geheimhal-
tung dieser Daten gebieten (wie etwa Umstände
des Privat- und Familienlebens, Steuergeheim-
nis)“. Wenn die Vorschrift exemplarisch die
„Umstände des Privat- und Familienlebens“ an-
spricht, kommen dabei primär natürliche Perso-
nen in Betracht. Die Persönlichkeitsrechte juris-
tischer Personen sind nur ausnahmsweise be-
rücksichtigungswürdig.26 Dementsprechend
liegen nach Knyrim/Varga bei juristischen Per-
sonen in aller Regel auch „keine besonders
schutzwürdigen Daten vor“.27

Sowohl für natürliche als auch für juristische
Personen kann hingegen das ebenfalls aus-
drücklich genannte Beispiel des Steuergeheim-
nisses von Bedeutung sein. Damit ist die in § 48a
BAO geregelte Geheimhaltungspflicht gemeint.28

Das Steuergeheimnis darf im Kontext des § 23
Abs 2 BFGG aber nicht überbewertet werden:
Nach Wanke/Unger geht § 23 Abs 2 BFGG als
lex specialis § 48a BAO vor.29 Zusätzlich konnte
bisher § 48a Abs 4 lit b BAO ins Treffen geführt
werden, wonach die Offenbarung von an sich
unter die abgabenrechtliche Geheimhaltungs-
pflicht fallenden Verhältnissen oder Umständen
erlaubt war, wenn sie aufgrund einer gesetzli-
chen Verpflichtung erfolgt:30 Diese Verpflich-

tung ergibt sich aus § 23 Abs 1 BFGG.31 Mit dem
Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz hat sich
nun zwar der Wortlaut des § 48a Abs 4 BAO ge-
ändert. Den Gesetzesmaterialien zufolge deckt
sich der Ausnahmetatbestand im nunmehrigen
§ 48a Abs 4 BAO „weitgehend mit dem bisher
geltenden § 48a Abs. 4 lit. b erster Fall. Demge-
mäß ist eine Offenbarung bzw. Verwertung wie
bisher zulässig, wenn eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Informationserteilung besteht, zB nach
§ 78 StPO, Doppelbesteuerungsabkommen oder
Amtshilfeabkommen.“32 Dies spricht dafür, wei-
terhin den Vorrang des § 23 Abs 1 BFGG anzu-
nehmen.

Streng genommen würde dann aber die Er-
wähnung des Steuergeheimnisses in § 23 Abs 2
BFGG völlig bedeutungslos werden. Will man
diese radikale Konsequenz vermeiden, gleich-
zeitig aber das von Wanke/Unger vorgebrachte
überzeugende Argument nicht völlig ignorie-
ren, ist bei der Beurteilung der Berechtigung der
Interessen der Partei an der Geheimhaltung der
Daten ein besonders strenger Maßstab anzule-
gen. Die bloße abgabenrechtliche Geheimhal-
tungspflicht alleine reicht daher nicht, um die
Schwärzung anderer Daten als Name und An-
schrift der Parteien – die in historischer Inter-
pretation des § 23 Abs 2 BFGG den Kern der
schützenswerten Daten darstellen – zu rechtfer-
tigen. Sind hingegen beispielsweise auch Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet,
werden viel eher berechtigte Interessen an der
Geheimhaltung vorliegen.33

Die Anonymisierung darf aber nur insoweit
erfolgen, als „hiedurch die Verständlichkeit der
Entscheidung nicht beeinträchtigt wird“. Diese
Grenze hat aus qualitativer und quantitativer
Sicht Bedeutung: Ist beispielsweise entschei-
dungserheblich, wie groß die Entfernung zwi-
schen Wohnort und Arbeitsstätte ist,34 sind die
betroffenen Gemeinden nicht unkenntlich zu
machen, und zwar auch dann nicht, wenn dies
Rückschlüsse auf den Beschwerdeführer ermög-
licht.35 Jedes tatbestandlich relevante Sachver-
haltselement muss der Entscheidung entnehm-
bar sein.36 Die Verständlichkeit kann aber auch
durch zu „großflächige“ Anonymisierungen be-
einträchtigt werden.37 Dann dürfen nicht alle in
Betracht gezogene Daten unkenntlich gemacht
werden. Die Interessen der Parteien an der Ge-
heimhaltung treten in solchen Fällen zurück.
§ 23 Abs 2 BFGG spricht davon, dass „die Ver-
ständlichkeit der Entscheidung nicht beeinträch-

25 OGH 20. 12. 2011, 8 ObA 35/11x.
26 Zur zu Art 8 EMRK geführten Diskussion, inwieweit

juristische Personen unter den Schutz des Privatlebens
fallen können, Forster in Kahl/Khakzadeh/Schmid,
Kommentar zum Bundesverfassungsrecht – B-VG und
Grundrechte (2021) Art 8 EMRK Rz 3; Wiederin in
Korinek/Holoubek et al, Österreichisches Bundesver-
fassungsrecht (2012) Art 8 EMRK Rz 38.

27 Knyrim/Varga, Beschränkungen des Informations-
rechts nach IFG aufgrund der berechtigten Interessen
eines Anderen, ecolex 2024, 832 (834).

28 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 19.
29 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 20; zustimmend Sta-

ringer, Akte X – die geheimen Fälle des Bundesfinanz-
gerichts, AVR 2021, 12 (15).

30 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 20.

31 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 20.
32 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 47.
33 Zur Berücksichtigung von Betriebs- und Geschäftsge-

heimnissen Staringer, AVR 2021, 12 (17).
34 Vgl zB das „Pendlerpauschale“ nach § 16 Abs 1 Z 6

EStG.
35 Vgl Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 21.
36 Vgl auch Kockler, Richterliches Informationsmanage-

ment und Datenschutz, 215.
37 Zur entsprechenden Praxis mancher Richter des BFG

Stöger-Frank, BFGjournal 2024, 243 (244); kritisch
Lang, AVR 2025, 46 (48).
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tigt werden“ darf und scheint somit eine abwä-
gungsfeste Zulässigkeitsgrenze für Anonymi-
sierungen zu postulieren. Beeinträchtigt wird
die Verständlichkeit aber durch jede Schwär-
zung, sodass es letztlich doch auf das Ausmaß
der Beeinträchtigung ankommt.38 Dieses ist den
Interessen der Partei gegenüberzustellen, deren
Berechtigung auch je nach Lage des Falls unter-
schiedlich sein kann. Jedenfalls ist aber sicher-
zustellen, dass der Sachverhalt, die Beweiswür-
digung und die rechtliche Beurteilung nachvoll-
ziehbar wiedergegeben sind.39

Somit zeigt sich: § 23 Abs 2 BFGG gebietet
nicht per se die Geheimhaltung personenbezo-
gener Daten. Es bedarf dazu berechtigter Inter-
essen der Parteien. Die Unkenntlichmachung
darf außerdem die Verständlichkeit der Ent-
scheidung nicht beeinträchtigen. Insbesondere
bei identifizierenden Sachverhaltsmerkmalen
stößt die Anonymisierungspflicht daher an ihre
Grenzen.40 Der Zweck der Schwärzung kann je-
denfalls dort nicht erreicht werden, wo auf-
grund der aus der Entscheidung hervorgehen-
den Umstände ohnehin klar ist, wer Partei des
Verfahrens ist.41 Für derartige Konstellationen
hat sich der Gesetzgeber für den Vorrang der
Veröffentlichung entschieden.42

2. Das Unterbleiben der Veröffent-
lichung nach § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG 
aufgrund der Maßgeblichkeit des 
§ 6 Abs 1 IFG

Die Vorschriften des BFGG kennen eine weitere
Möglichkeit, den Interessen der Parteien an Ge-
heimhaltung Rechnung zu tragen: Nach § 23
Abs 3 Satz 1 BFGG hat und nach Satz 2 dieser
Vorschrift kann die Veröffentlichung einer Ent-
scheidung des BFG unter dort näher geregelten
Voraussetzungen auch zur Gänze unterbleiben.
Die für das BFG maßgebende Rechtslage unter-
scheidet sich damit grundlegend von jener, die
für das BVwG und den VwGH gilt:43 Die Ent-
scheidungen beider Gerichte werden in das
Rechtsinformationssystem RIS aufgenommen.
Auch der OGH darf nur unter ganz bestimmten
Umständen von der Veröffentlichung absehen

und macht davon in der Praxis fast nie Ge-
brauch.44

Die Überlegungen zu § 23 Abs 2 BFGG ha-
ben gezeigt, dass die Anonymisierung mitunter
an ihre Grenzen stößt. Häufig gelingt es trotz al-
ler Bemühungen nicht, die Identität einzelner
Parteien zu verbergen.45 Dies ist nicht nur dann
der Fall, wenn der bisherige Verfahrensverlauf –
meist unnötigerweise46 – in der Entscheidung
sehr ausführlich wiedergegeben wird, daher be-
sonders großer Schwärzungsbedarf besteht, und
die Anonymisierung aber dennoch – oder ge-
legentlich auch gerade deshalb – missglückt.47

Auch jene Sachverhaltselemente, die aufgrund
ihrer Entscheidungserheblichkeit gerade nicht
unkenntlich gemacht werden dürfen,48 können
Rückschlüsse auf die Rechtssache und damit
auch auf die handelnden Personen zulassen. Die
Anwendungsbereiche der Anonymisierungsvor-
schrift des § 23 Abs 2 BFGG und jener des § 23
Abs 3 BFGG, in der das völlige Unterbleiben der
Veröffentlichung geregelt ist, knüpfen jedenfalls
nicht nahtlos aneinander an: Kann trotz aller zu-
lässigen Anonymisierungsbemühungen nicht
gewährleistet werden, dass keine Rückschlüsse
auf die betreffende Rechtssache gezogen werden
können, heißt dies keinesfalls, dass dann die Ver-
öffentlichung der Entscheidung automatisch zur
Gänze zu unterbleiben hätte.49 Diese Frage ist
ausschließlich anhand des § 23 Abs 3 BFGG zu
beurteilen. Scheitert die Anonymisierung oder
darf sie gar nicht durchgeführt werden und sind
die Voraussetzungen des § 23 Abs 3 BFGG nicht
erfüllt, führt kein Weg daran vorbei, dass die
Identität der in der Entscheidung genannten
Person gelüftet wird.50

Das Informationsfreiheits-Anpassungsge-
setz hat den § 23 Abs 3 BFG völlig neu gestaltet.
Bisher lautete der erste Satz dieser Vorschrift:
„Eine Veröffentlichung hat zu unterbleiben,
wenn im Einzelfall wesentliche Interessen der
Parteien und wesentliche öffentliche Interessen
entgegenstehen.“ An die Stelle dieses Satzes trat
die folgende Formulierung: „Die Veröffentli-
chung hat zu unterbleiben, soweit und solange
eine der Voraussetzungen des § 6 Abs 1 IFG vor-
liegt.“ Die Gesetzesmaterialien begründen die
Änderung folgendermaßen:51 „Die bisherige Re-

38 Dazu Hopf, Zugänglichkeit der Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofs, in Gottwald, e-Justice in Öster-
reich – Erfahrungsberichte und europäischer Kontext,
FS Schneider (2014) 497 (512).

39 Wenn die Rechtsgrundlage der Entscheidung unkennt-
lich gemacht wurde, ist dies keineswegs mehr der Fall:
Vgl dazu BFG 8. 1. 2025, RV/7103916/2020 (Stand 7. 3.
2025, findok.bmf.gv.at; kritisch dazu Lang, Art 15 Abs 1
OECD-MA und Krankheitstage, SWI 2025, 126 [126,
FN 1]); 3. 3. 2025, RV/7101449/2024 (Stand 2. 4. 2025,
findok.bmf.gv.at); insgesamt kritisch zur Anonymisie-
rung von Rechtsgrundlagen Lang, AVR 2025, 46 (48).

40 Hopf in Gottwald, e-Justice in Österreich, 513.
41 Vgl auch OGH 27. 11. 2019, 6 Nc 30/19t.
42 OGH 27. 11. 2019, 6 Nc 30/19t, zu § 15 OGHG.
43 Staringer, AVR 2021, 12 (16); Lehofer, Transparenz in

der Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts, ZVG 2025,
124 (125).

44 Hopf in Gottwald, e-Justice in Österreich, 511.
45 Dazu Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 21, mit Verweis

auf VwGH 17. 4. 2013, 2009/13/0065, zu Opernball-
besuchen eines seinerzeit bekannten österreichischen
Baumeisters. Vgl weiters VwGH 24. 4. 2025, Ra 2024/
15/0060: Der Revisionswerber war ein Bundesminister
für Finanzen, gegen den Anklage wegen „Korruptions-
vorwürfe[n] im Zusammenhang mit dem Verkauf der
Bundeswohnbaugesellschaften“ erhoben wurde.

46 Dazu instruktiv Lehofer in Holoubek/Lang, Stand und
Entwicklungsperspektiven der Verwaltungs- und Fi-
nanzgerichtsbarkeit, 53 (57 f).

47 Ausführlich Lang, AVR 2025, 46 (48).
48 Dazu Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 22.
49 Zutreffend Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 21.
50 Vgl schon zur Rechtslage vor dem Informationsfrei-

heitsanpassungsgesetz BMF Wanke/Unger, BFGG, § 23
Anm 21.

51 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50.
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gelung des § 23 Abs. 3 erster Satz steht in einem
Spannungsverhältnis zu Art. 22a Abs. 1 B-VG in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/
2024. Dies deshalb, weil Entscheidungen des
Bundesfinanzgerichts grundsätzlich als Informa-
tionen von allgemeinem Interesse anzusehen sind
([…]) und daher der Veröffentlichungspflicht ge-
mäß Art. 22a Abs. 1 B-VG unterliegen. Ausnah-
men von der Veröffentlichungspflicht sind nur bei
Vorliegen eines der in Art. 22a Abs. 2 B-VG auf-
gezählten Umstände zulässig. Im Gegensatz zu
§ 23 Abs. 3 anerkennt Art. 22a Abs. 1 B-VG das
Vorliegen nicht näher definierter ‚wesentlicher
öffentlicher Interessen‘ nicht als Ausnahme-
grund. Anstelle von ‚wesentlichen Interessen der
Parteien‘ sieht Art. 22a Abs. 2 B-VG ‚überwie-
gende berechtigte Interessen eines anderen‘ als
Ausnahmetatbestand vor. Die beiden Formulie-
rungen sind nicht deckungsgleich. Um dieses
Spannungsverhältnis aufzulösen, soll der erste
Satz des § 23 Abs. 3 auf § 6 IFG Abs 1 [Anmer-
kung: richtig § 6 Abs 1 IFG] verweisen. Die Ver-
öffentlichung von Entscheidungen soll daher
künftig nur unterbleiben dürfen, soweit und so-
lange eine der Voraussetzungen des § 6 Abs 1 IFG
erfüllt ist.“

Die Anwendung des § 6 Abs 1 IFG bereitet
Schwierigkeiten: Die Vorschrift verlangt, dass
„alle in Betracht kommenden Interessen, einer-
seits an der Erteilung der Information, […] und
andererseits an der Geheimhaltung der Informa-
tion, gegeneinander abzuwägen“ sind. § 6 Abs 1
IFG ist erkennbar auf Anträge auf Zugang zu In-
formationen – wie sie in den §§ 7 ff IFG geregelt
sind – zugeschnitten. Denn das Interesse an der
Erteilung der Informationen kann je nach An-
tragsteller unterschiedlich sein: Handelt es sich
beispielsweise um einen „public watchdog“, lie-
gen besonders hoch zu bewertende Interessen
vor, die im Rahmen der Abwägung häufig dazu
führen können, dass das Interesse an der Ge-
heimhaltung der Information zurücktritt.52 § 6
IFG ist allerdings auch im Anwendungsbereich
des § 4 IFG – der proaktiven Informations-
pflicht – maßgebend.53 Dabei besteht dieselbe
Herausforderung: Es existiert kein Antragstel-
ler. Dennoch ist auch in diesen Fällen eine Ab-
wägung vorzunehmen.54 Wenn § 23 Abs 3 BFGG
auf § 6 Abs 1 IFG verweist, ist dies nicht anders.

Nach Miernicki ist bei der Interessenabwä-
gung wie folgt vorzugehen:55 „Zuerst ist zu beur-
teilen, ob überhaupt ein Geheimhaltungsgrund
des § 6 Abs 1 betroffen ist. Sollte kein Geheimhal-
tungsgrund betroffen sein, scheidet die Interes-
senabwägung aus. Ist ein Geheimhaltungsgrund
betroffen, so ist zu prüfen, welche Nachteile oder
negativen Auswirkungen mit der Weitergabe der
Information verbunden wären. Sind keine nega-

tiven oder nachteiligen Auswirkungen zu be-
fürchten, geht die Interessenabwägung zugunsten
der Veröffentlichung […] aus. Schließlich ist zu
prüfen, ob das Informationsinteresse samt allen-
falls weiteren hinzutretenden Interessen schwerer
wiegt als das Geheimhaltungsinteresse samt den
mit der Weitergabe verbundenen nachteiligen
Auswirkungen. Wenn hier ein Überwiegen des
Informationsinteresses […] festgestellt wird, geht
die Interessenabwägung zugunsten der Veröf-
fentlichung […] der Information aus.“ Erst am
Ende dieses Abwägungsvorgangs zeigt sich, ob –
wie in § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG gefordert – „eine
der Voraussetzungen des § 6 Abs 1 IFG vorliegt“.
Eine der Voraussetzungen des § 6 Abs 1 IFG
kann nur dann vorliegen, wenn das Interesse an
der Geheimhaltung überwiegt.

Die Veröffentlichung von gerichtlichen Ent-
scheidungen ist aus rechtsstaatlicher Sicht von
großer Bedeutung.56 Es handelt sich um eine der
Voraussetzungen für die Effizienz der bestehen-
den Rechtsschutznormen: Ohne Kenntnis ge-
richtlicher Entscheidungen „kann das Risiko von
Rechtsstreiten nicht verlässlich abgeschätzt, kön-
nen die Erfolgsaussichten von Rechtsmitteln nicht
hinreichend beurteilt, Rechtsmittel nicht sachge-
recht ausgeführt werden“.57 Daher ist das Inter-
esse an der Veröffentlichung von Entscheidun-
gen des BFG im Rahmen der vorzunehmenden
Abwägung hoch zu gewichten. Die im Einzelfall
für die Geheimhaltung sprechenden Gründe
werden daher besonders triftig sein müssen, da-
mit eine Veröffentlichung zu unterbleiben hat.

Um aber überhaupt in die Abwägung eintre-
ten zu können, muss einer der Geheimhaltungs-
gründe des § 6 Abs 1 IFG betroffen sein. Einige
der dort genannten Tatbestände kommen für
bereits getroffene steuerliche Entscheidungen
von vornherein nicht in Betracht. Dies gilt bei-
spielsweise für das „Interesse der unbeeinträch-
tigten Vorbereitung einer Entscheidung, im Sinne
der unbeeinträchtigten rechtmäßigen Willensbil-
dung und ihrer unmittelbaren Vorbereitung“
(§ 6 Abs 1 Z 5 IFG). Darunter können zwar auch
gerichtliche Verfahren fallen.58 Bereits ergan-
gene Beschlüsse oder Erkenntnisse des BFG sind
von diesem Geheimhaltungsgrund aber nicht
erfasst.59 Dies gilt auch dann, wenn die bereits
getroffene Entscheidung Leitcharakter für wei-
tere in Vorbereitung befindliche Erkenntnisse
des BFG zur selben Rechtsfrage haben könnte.

52 Vgl zB Schneider, IFG (2025) § 6 Rz 66 und § 7 Rz 11.
53 Schneider, IFG, §§ 4, 5 Rz 9.
54 Miernicki, IFG (2024) § 6 K 76; Schneider, IFG, §§ 4, 5

Rz 10.
55 Miernicki, IFG, § 6 K 75.

56 Grundlegend Staringer, AVR 2021, 12 (14); weiters
auch Gunacker-Slawitsch, Das Verfahren vor dem Bun-
desfinanzgericht, in Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch,
Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen2 (2023) 57
(64); zur Diskussion in Deutschland Kockler, Richterli-
ches Informationsmanagement und Datenschutz, 202 f.

57 VfSlg 12.409/1990, zur Bedeutung der Veröffentli-
chung der Entscheidungen des OGH.

58 Zu abgabenrechtlichen Verfahren auch Schneider, IFG,
§ 6 Rz 21.

59 Ähnlich schon zu Stellungnahmen in Vorabentschei-
dungsverfahren Koppensteiner, Zugang zu Dokumen-
ten aus Vertragsverletzungsverfahren, JRP 2014, 188
(198).
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Vor der Erwartung oder allenfalls sogar dem
„öffentlichen Druck“, dass das BFG in seiner Fol-
gejudikatur die einmal eingeschlagene Linie bei-
behält, braucht das Gericht in diesen Fällen
nicht geschützt zu werden.60 § 6 Abs 1 Z 5 IFG
kann daher nicht als Rechtfertigung dienen, die
Veröffentlichung der ersten Entscheidung hin-
auszuzögern.

In seltenen Ausnahmefällen wird das „Inter-
esse der nationalen Sicherheit“ (§ 6 Abs 1 Z 2
IFG) oder das „Interesse der Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“ (§ 6
Abs 1 Z 4 IFG) zu prüfen sein. Der Zeugen- und
Opferschutz wird in den Gesetzesmaterialien zu
§ 6 IFG eigens erwähnt.61 Am Beispiel der Perso-
nen erläutert, die als verdeckte Ermittler nach
§ 131 StPO agieren: Geht es in einem einkom-
mensteuerlichen Verfahren solcher öffentlich
Bediensteter um die Behandlung bestimmter
Dienstreisen oder anderer Aufwendungen, deren
Details aufgrund ihrer Entscheidungserheblich-
keit nicht anonymisiert werden dürfen, und be-
steht die Gefahr, dass trotz der Unkenntlichma-
chung anderer personenbezogener Daten auf
die Identität der Person rückgeschlossen werden
kann, sind diese für die Geheimhaltung spre-
chenden Interessen bei der Abwägung zu be-
rücksichtigen.

Die Geheimhaltung ist auch zu prüfen, wenn
dies „zur Abwehr eines erheblichen wirtschaftli-
chen oder finanziellen Schadens der Organe, Ge-
bietskörperschaften oder sonstigen Selbstverwal-
tungskörper“ erforderlich ist. Nach Miernicki ist
auch die Verminderung von Steuereinnahmen
durch Dispositionen der Verpflichteten ein da-
bei zu berücksichtigender finanzieller Nach-
teil.62 Die von ihm angegebenen Fundstellen
machen deutlich, dass damit die Aufdeckung
geplanter Änderungen in der Steuergesetzge-
bung gemeint ist: Könnten sie durch vorzeitiges
Wissen vom Steuerzahler unterlaufen werden,
wäre dies zu berücksichtigen.63 BFG-Entschei-
dungen können solche Informationen nicht be-
inhalten. Miernicki weist selbst darauf hin, dass
das Interesse der Abgabeneinhebung als solches
nicht die Geheimhaltung von Informationen
rechtfertigt.64 Die zur früheren Rechtslage ge-
führte Diskussion, ob das Interesse der Abga-
benbehörde an „der Abwehr einer Reduzierung
des Abgabenaufkommens“ die Veröffentlichung
ausschließen kann,65 ist daher hinfällig. Den Ge-

setzesmaterialien der Stammfassung des BFGG
zufolge konnten die damals maßgebenden „we-
sentlichen öffentlichen Interessen“ für die Ge-
heimhaltung „etwa bei der Darstellung von Steu-
erverkürzungsmethoden etc. vorliegen“.66 Starin-
ger wies schon zur früheren Rechtslage darauf
hin, dass gerade in solchen Fällen die Veröffent-
lichung nicht unterbleiben darf:67 Wenn sich
nämlich in dem beim BFG anhängigen Verfah-
ren herausstellt, dass ein vom Steuerpflichtigen
angestrebter Vorteil nach der maßgebenden
Steuervorschrift nicht zusteht, ist es umso wich-
tiger, dass auch andere Steuerpflichtige und
deren Berater davon Kenntnis erlangen, dass
solche Gestaltungen nicht zum erhofften Ziel
führen. Die Vorstellung, dass potenzielle Steuer-
hinterzieher die Findok als Quelle der Inspira-
tion nutzen, um Wege aufzuspüren, wie man am
Gesetz vorbei den Fiskus schädigen kann,
scheint reichlich naiv. Und falls durch BFG-Ent-
scheidungen tatsächlich Hinterziehungsprakti-
ken erst bekannt werden, spricht dies umso
mehr für die Veröffentlichung: Dann sollte eine
breite Diskussion angestoßen werden, um erfor-
derliche Gesetzesänderungen auf den Weg zu
bringen, die es den Behörden erleichtern, den
Gesetzesbrechern das Handwerk zu legen. Dies
gilt umso mehr für die nunmehrige Rechtslage:
Die Geheimhaltung ist nicht gerechtfertigt,
wenn durch die Herausgabe der Information fi-
nanzielle Ungereimtheiten aufgedeckt werden
könnten.68

Nach § 6 IFG ist auch auf die „Wahrung des
Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten“
zu achten. Da es sich um einen in § 6 Abs 1 Z 7
IFG genannten Grund handelt, sind nicht nur
nach § 6 Abs 1 letzter Satz IFG alle in Betracht
kommenden Interessen gegeneinander abzuwä-
gen, sondern die Geheimhaltung kommt über-
haupt nur dann in Betracht, wenn dies „im über-
wiegenden berechtigten Interesse eines anderen“
erforderlich ist. Personenbezogene Daten sind
ohnehin bereits nach Maßgabe des § 23 Abs 2
BFG unkenntlich zu machen. § 6 Abs 1 Z 7 lit a
IFG kommt daher nur in seltenen Ausnahmefäl-
len ins Spiel. Die Voraussetzungen dafür, über-
haupt in die Abwägung einzutreten, könnten
dann gegeben sein, wenn eine Anonymisierung
der Daten wegen ihrer Entscheidungserheblich-
keit im konkreten Fall nicht zulässig ist. Den
Richter trifft nämlich schon zuvor die Verpflich-
tung, seine Entscheidung so abzufassen, dass
nur tatbestandlich relevante Sachverhaltsele-
mente wiedergegeben werden, und somit auf die
Wiedergabe personenbezogener Daten mög-
lichst zu verzichten. Ist daher überhaupt in die
Abwägung einzutreten, kommt dem Schutz per-
sonenbezogener Daten besonderes Gewicht zu,

60 Zum Schutz von Organen vor „öffentlichem Druck“
Miernicki, IFG, § 6 K 26.

61 ErlRV 2238 BlgNR 27. GP, 8 f.
62 Miernicki, IFG, § 6 K 31; Schneider, IFG, § 6 Rz 27.
63 Vgl zB Koppensteiner, JRP 2014, 188 (198); Feik in Rill/

Schäffer, Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungs-
recht (2022) Art 20 Abs 3 B-VG, 14.

64 Miernicki, IFG, § 6 K 32; so auch Schneider, IFG, § 6
Rz 27 (FN 95).

65 Kritisch dazu Merli/Ehrke-Rabel, Die belangte Behörde
in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit – Ver-
gleich und Bewertung, in Ehrke-Rabel/Merli, Die be-
langte Behörde in der neuen Finanz- und Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (2014) 167 (201).

66 AB 2049 BlgNR 24. GP, 10.
67 Staringer, AVR 2021, 12 (17); Gunacker-Slawitsch in

Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, Rechtsmittelverfah-
ren in Abgabensachen2, 57 (65).

68 Miernicki, IFG, § 6 K 32; Schneider, IFG, § 6 Rz 26.
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wenn aus ihnen die rassische oder ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen oder die Ge-
werkschaftszugehörigkeit hervorgehen.69 Glei-
ches gilt für genetische Daten, biometrische Da-
ten zur eindeutigen Identifizierung einer natür-
lichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten
zum Sexualleben oder der sexuellen Orientie-
rung einer natürlichen Person.70 Bei Personen,
die sogenannte „public figures“ sind, ist aller-
dings dem Interesse an der Herausgabe der In-
formation ein grundsätzlich höherer Stellenwert
beizumessen als bei Personen, die nicht in der
Öffentlichkeit stehen.71 Ähnliches gilt, wenn es
sich um Informationen handelt, die juristische
Personen betreffen, jedoch aus anderen Grün-
den: Deren Daten sind in aller Regel von vorn-
herein weniger schutzwürdig.72

Von den anderen Tatbeständen des § 6 Abs 1
Z 7 IFG könnte die Wahrung von Berufs-, Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnissen und des
Bankgeheimnisses gelegentlich Bedeutung ha-
ben. Beim Geschäftsgeheimnis handelt es sich
um eine Tatsache, an deren Geheimhaltung In-
teresse besteht, um eine Verschlechterung der
geschäftlichen Position im wirtschaftlichen
Wettbewerb zu vermeiden.73 Die Information
muss – weil sie geheim ist – kommerziellen Wert
haben.74 Auch hier gilt: Soweit es sich nicht um
ein für die rechtliche Beurteilung maßgebendes
Sachverhaltselement handelt, wird der Richter
das entsprechende Geheimnis gar nicht in die
Entscheidung aufnehmen dürfen, sodass sich
die Frage, ob die Geheimhaltung „im überwie-
genden berechtigten Interesse eines anderen“ ist,
gar nicht stellt und in den nach § 6 Abs 1 letzter
Satz IFG gebotenen Abwägungsvorgang über-
haupt nicht eingetreten werden braucht.

Eine entscheidende Einschränkung der Ge-
heimhaltungsgründe des § 6 Abs 1 IFG ergibt
sich durch die in dieser Vorschrift vorgesehene
Erforderlichkeit. Bußjäger weist treffend darauf
hin:75 „Wenn also berechtigte Interessen eines an-
deren für eine Geheimhaltung sprechen, weil sen-
sible Daten im Spiel sind, genau diese Informa-
tion aber, etwa weil Dokumente geleakt wurden,
bereits in den Medien kolportiert wird, ist die Ge-
heimhaltung nicht mehr ‚erforderlich‘. Wenn die
Geheimhaltung das Ziel nicht erfüllen kann,
kann sie nicht erforderlich sein.“ Die zur frühe-
ren Rechtslage diskutierte Frage, ob eine Ent-

scheidung des BFG trotz Erörterung des Falls
bei namentlicher Nennung des Steuerpflichtigen
in den Medien unveröffentlicht bleiben darf,76

stellt sich damit nicht mehr: Gerade in solchen
Konstellationen besteht kein Geheimhaltungs-
interesse.

3. Das Unterbleiben der Veröffent-
lichung nach § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG: 
„soweit“

Nach der nunmehrigen Fassung des § 23 Abs 3
BFGG hat die Veröffentlichung zu unterbleiben,
„soweit“ eine der Voraussetzungen des § 6 Abs 1
IFG vorliegt. Auch § 6 Abs 1 IFG selbst regelt,
dass Informationen nicht zur Veröffentlichung
bestimmt sind, „soweit“ dies aus den dort ge-
nannten Gründen erforderlich ist. Allerdings
sprach § 23 Abs 3 BFGG in der Fassung des
Ministerialentwurfs des Informationsfreiheits-
anpassungsgesetzes BMF noch von den „Vor-
aussetzungen des § 6 IFG“.77 Die Vorschrift des
§ 6 Abs 2 IFG war daher auch vom Verweis um-
fasst. Sie lautet: „Treffen die Voraussetzungen des
Abs 1 nur auf einen Teil der Information zu, un-
terliegt nur dieser der Geheimhaltung.“ Dies ist
nun nicht mehr der Fall. Aus der Einschränkung
auf § 6 Abs 1 IFG ist aber nicht zu schließen,
dass eine teilweise Veröffentlichung einer Ent-
scheidung nicht in Betracht kommt.78 Die Erläu-
terungen zur Regierungsvorlage geben zwar kei-
nen Hinweis auf die Gründe für die erfolgte Än-
derung. Vermutlich war aber aufgrund der so-
gar doppelten Erwähnung des Wortes „soweit“
in § 23 Abs 3 BFGG und in § 6 Abs 1 IFG die
Zitierung des gesamten § 6 IFG nicht mehr not-
wendig. Außerdem stellt § 6 Abs 2 IFG keine
Voraussetzungen auf, sondern regelt Rechtsfol-
gen für die Fälle des § 6 Abs 1 IFG, sodass es
schon deshalb nicht passend gewesen wäre, von
den „Voraussetzungen des § 6 IFG“ zu sprechen
und damit auch auf § 6 Abs 2 IFG zu verweisen.

Demnach ist zum einen die Schwärzung von
personenbezogenen Daten zu erwägen.79 Dies
ermöglicht allerdings zumindest in bestimmtem
Umfang bereits § 23 Abs 2 BFGG. Zum anderen
kommt aber auch die Entfernung von Seiten
oder Teilen des Dokuments in Betracht. Dies
bietet sich beispielsweise dann an, wenn in
einem einkommensteuerlichen Erkenntnis des
BFG neben der Abzugsfähigkeit von Fachbü-

69 Miernicki, IFG, § 6 K 42.
70 Miernicki, IFG, § 6 K 42.
71 Bußjäger in Bußjäger/Dworschak, Informationsfreiheits-

gesetz (2024) Art 22a B-VG Rz 19; Miernicki, IFG, § 6
K 40; zur früheren Rechtslage bereits in dieselbe Rich-
tung Staringer, AVR 2021, 12 (16); anders hingegen Lau-
dacher, Die Veröffentlichungspraxis des BFG in Verbin-
dung mit komplexen Beschwerdefällen, ÖStZ 2021, 294
(296).

72 Knyrim/Varga, ecolex 2024, 832 (832 ff).
73 Miernicki, IFG, § 6 K 52.
74 Miernicki, IFG, § 6 K 51.
75 Bußjäger in Bußjäger/Dworschak, IFG, Art 22a B-VG

Rz 20.

76 Dazu Laudacher, ÖStZ 2021, 294 (295); kritisch zum
Unterbleiben der Veröffentlichung in diesen Fällen Sta-
ringer, Justice Needs to Be Seen – nochmals zur Publizi-
tät der Rechtsprechung des BFG, AVR 2021, 97 (100);
Gunacker-Slawitsch in Ehrke-Rabel/Gunacker-Sla-
witsch, Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen2, 57
(65).

77 27/ME 28. GP, 17.
78 Nach der vom VwGH im Erkenntnis vom 27. 2. 2014,

2011/15/0199, vertretenen Auffassung sind Änderun-
gen zwischen Ministerialentwurf und Regierungsvor-
lage für die Auslegung einer Vorschrift generell aus
Gründen der Gewaltentrennung irrelevant.

79 Miernicki, IFG, § 6 K 78.
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chern auch über Krankheitskosten entschieden
wird. Handelt es sich um eine schwere Krank-
heit und daher um sensible Informationen und
ist trotz Anonymisierung die betreffende Person
klar erkennbar,80 kann nunmehr jener Teil der
Entscheidung, in dem es um den für die Beur-
teilung dieser Rechtsfragen maßgebenden Sach-
verhalt geht, von der Veröffentlichung ausge-
schlossen werden.81 Am Richter liegt es, bei der
Formulierung und Strukturierung des Erkennt-
nisses bereits die Teilbarkeit des Dokuments für
diese Zwecke im Auge zu haben. Auf diese
Weise bleibt die Geheimhaltung im erforderli-
chen Ausmaß gewahrt. Damit wird dem in § 6
Abs 1 IFG genannten Verhältnismäßigkeits-
grundsatz entsprochen.

Aufgrund der Verwendung des Wortes „so-
weit“ am Beginn des § 23 Abs 3 BFGG bestehen
nunmehr auch keine Zweifel, dass Rechtssätze
jedenfalls zu veröffentlichen sind, und zwar
auch dann, wenn die Entscheidung selbst nicht
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Denn Rechtssätze fassen die rechtlichen Aussa-
gen einer Entscheidung zusammen.82 Sie lassen
sich so formulieren, dass nicht auf den Be-
schwerdeführer oder andere Personen geschlos-
sen werden kann. Die Erläuterungen zur Regie-
rungsvorlage sind daher auch eindeutig:83 „In je-
nen Fällen, in denen eine Veröffentlichung des
Erkenntnisses oder Beschlusses zu unterbleiben
hat, weil eine der Voraussetzungen des § 6 Abs. 1
IFG vorliegt und diese nicht durch Anonymisie-
rung der Entscheidung beseitigt werden kann, soll
das Bundesfinanzgericht die wesentlichen Rechts-
sätze der Entscheidung veröffentlichen.“ Die
Pflicht zur Veröffentlichung aller vorhandenen
Rechtssätze bestand allerdings ohnehin schon
nach dem unverändert gebliebenen § 23 Abs 1
Satz 1 BFGG. Für die Gegenauffassung hätte al-
lenfalls die gemeinsame Nennung von Volltex-
ten und Rechtssätzen in § 23 Abs 1 BFGG ins
Treffen geführt werden können. Daraus ließe
sich – wenngleich nicht überzeugend – das Ar-
gument gewinnen, dass die Rechtssätze bei
einem Unterbleiben der Veröffentlichung der
Entscheidung nach § 23 Abs 3 BFGG das
Schicksal des Volltextes teilen. Von dieser Posi-
tion sind offenbar die Verfasser der Geschäfts-
ordnung des BFG ausgegangen:84 „Rechtssätze
einer Entscheidung, deren Veröffentlichung zu
unterbleiben hat, werden nicht veröffentlicht.“
Dieser schon bisher fragwürdigen Auffassung
entzieht die neue Fassung des § 23 Abs 3 Satz 1
BFGG jegliche Grundlage.85

Dem zitierten Satz der Erläuterungen ist
aber noch eine weiterreichende Forderung zu
entnehmen: Voraussetzung dafür, dass in den
Konstellationen, in denen die Veröffentlichung
der Entscheidung nach § 23 Abs 3 BFGG unter-
bleibt, stattdessen Rechtssätze der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden können, ist deren
Existenz. Offenbar sollen die Richter gerade in
den Fällen des § 23 Abs 3 BFGG Rechtssätze
verfassen. § 23 Abs 1 BFGG stellt dem Wort
„Rechtssätze“ aber weiterhin die Einschränkung
„soweit vorhanden“ voran. Die Vorschrift scheint
daher die Richter nicht zu verpflichten, die
rechtlichen Aussagen ihrer Entscheidung zu-
sammenzufassen. Ein bloß in den nunmehrigen
Gesetzesmaterialien geäußerter Wunsch hat
auch keine Auswirkungen auf die Interpretation
schon lange bestehender Vorschriften. Akzep-
tiert man, dass die Geschäftsordnung des BFG
normieren kann, unter welchen Voraussetzun-
gen Richter Rechtssätze verfassen müssen,86

spricht aber nichts dagegen, diese Verpflichtung
dort auch auf die Fälle des § 23 Abs 3 BFGG aus-
zudehnen.

Allerdings dürfen Rechtssätze auch nicht
überbewertet werden. Bloße Zusammenfassun-
gen der rechtlichen Aussagen sind kein gleich-
wertiger Ersatz für die Veröffentlichung der
Entscheidungen selbst:87 Der Sinn und die Be-
deutung eines Rechtssatzes erschließen sich
meist erst über den jeweiligen Kontext im Voll-
text der Entscheidung verlässlich.88 Rechtsprob-

80 Dazu auch zur früheren Rechtslage Wanke/Unger,
BFGG, § 23 Anm 29; vgl auch Staringer, AVR 2021, 12
(17, FN 57).

81 Vgl auch Laudacher, ÖStZ 2021, 294 (297), der bereits
die Schaffung der Möglichkeit der Teilveröffentlichung
angeregt hatte.

82 Wanke/Unger, BFGG, § 22 Anm 9.
83 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50.
84 Pkt 8.2.5. Geschäftsordnung des BFG (Fassung 19. 1.

2020).

85 Die Geschäftsordnung ist keine Verordnung iSd Art 139
B-VG (so VfGH 21. 9. 2017, G 240/2017, V 104/2017;
27. 6. 2018, E 1933/2018, zur Geschäftsordnung des
BVwG) und ihr Inhalt kann nicht Gegenstand eines
Normenkontrollverfahrens beim VfGH sein (VfGH
21. 9. 2017, G 240/2017, V 104/2017). Mangels Fehler-
kalküls ist im Fall der Rechtswidrigkeit einzelner Vor-
schriften von absoluter Nichtigkeit auszugehen (Kneihs
in Eberhard/Fuchs/Kneihs/Vasek, VfGG [2020] § 14
Rz 3; vgl auch schon Zellenberg in Korinek/Holoubek et
al, Österreichisches Bundesverfassungsrecht [6. Lfg,
2003] Art 148 Rz 39 [zur Geschäftsordnung des
VfGH]). Daher bedarf es gar nicht der Aufhebung, da
die in der Geschäftsordnung getroffene Anordnung
spätestens ab dem Inkrafttreten der neuen Fassung des
§ 23 Abs 3 BFGG aufgrund ihrer Rechtswidrigkeit un-
beachtlich ist. Alle vorhandenen Rechtssätze zu nach
§ 23 Abs 3 BFGG unveröffentlichten Entscheidungen
müssen daher ab diesem Zeitpunkt veröffentlicht wer-
den. Auf die Aufhebung des Pkt 8.2.5. Geschäftsord-
nung des BFG (Fassung 19. 1. 2020) darf nicht gewartet
werden.

86 So Pkt 8.2.4 Geschäftsordnung des BFG (Fassung 19. 1.
2020): „Gelangt die oder der verfahrensführende Richte-
rin oder Richter zur Ansicht, dass ihre oder seine Ent-
scheidung von allgemeiner Bedeutung ist, so können
über die Kernaussagen der Entscheidung Rechtssätze
verfasst werden. Rechtssätze sind jedoch zu Entscheidun-
gen in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, sowie in
Rechtsfragen, die in Lehre oder Rechtsprechung der
Höchstgerichte und des BFG wenig oder widersprüchlich
erörtert wurden oder in denen von der bisherigen Judika-
tur abgewichen wird, zu erstellen. Beabsichtigt die Evi-
denzstelle gravierende inhaltliche Änderungen der Anga-
ben der oder des verfahrensführenden Richterin oder
Richters vorzunehmen, ist vor Aufnahme in die elektro-
nische Dokumentation Rücksprache mit dieser oder
diesem zu halten.“
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leme lassen sich nicht alleine über die Recherche
von Rechtssätzen lösen.89

4. Das Unterbleiben der Veröffent-
lichung nach § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG: 
„solange“

Nach § 23 Abs 3 BFGG hat die Veröffentlichung
von Entscheidungen auch zu unterbleiben, „so-
lange“ eine der Voraussetzungen des § 6 IFG
vorliegt. Korrespondierend dazu ordnet § 6
Abs 1 IFG an, dass die Informationen nicht zur
Veröffentlichung bestimmt sind, „solange“ dies
aus den in der Vorschrift genannten Gründen
erforderlich ist. „Solange“ bezieht sich auf den
zeitlichen Horizont der Geheimhaltung.90 Fällt
der Geheimhaltungsgrund weg, so ist eine Ge-
heimhaltung nicht mehr gerechtfertigt.91 Die
spätere Publikation einer zunächst unveröffent-
lichten Entscheidung des BFG kann aus völlig
unterschiedlichen Gründen geboten sein: Eine
ursprünglich als Geschäftsgeheimnis zu qualifi-
zierende Information kann im Laufe der Zeit ih-
ren kommerziellen Wert und damit auch ihren
Charakter als Geschäftsgeheimnis verlieren.
Werden von § 6 IFG geschützte Informationen
medial bekannt, fällt das Interesse an der Ge-
heimhaltung weg. Entscheidungen des BFG, die
diese Informationen enthalten, sind ab diesem
Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Folglich kann in keinem Fall, in dem zu-
nächst § 23 Abs 3 BFGG angewendet wurde, eine
spätere Veröffentlichung völlig ausgeschlossen
werden.

Aus diesem Grund ist es zumindest sinnvoll,
personenbezogene Daten in den Grenzen des
§ 23 Abs 2 BFGG sogleich unkenntlich zu ma-
chen, auch wenn die Veröffentlichung zunächst
nach § 23 Abs 3 BFGG unterbleibt. Denn eine
Anonymisierung zu einem späteren Zeitpunkt
erweist sich möglicherweise aufwändiger, als
wenn sie gleichzeitig mit der Ausfertigung der
Entscheidung erfolgt.92 Außerdem kann sich die
später erforderlich werdende Veröffentlichung
verzögern, wenn erst dann die notwendige
Nacharbeitung vorgenommen wird. Dies ent-

spricht auch § 22 Abs 2 Satz 2 BFGG: Die Rich-
ter „haben insbesondere unter Verwendung der
hierfür bereit gestellten elektronischen Hilfsmittel
ihre Entscheidungen so vorzubereiten, dass die
Übernahme einer anonymisierten Ausfertigung
in die elektronische Entscheidungsdokumenta-
tion ohne nachträgliche Bearbeitung möglich ist,
und die Entscheidungen für die elektronische
Entscheidungsdokumentation gegebenenfalls mit
redaktionellen Hinweisen zu versehen“. Eine
Ausnahme für den Fall, dass die Veröffentli-
chung nach § 23 Abs 3 BFGG – zunächst – un-
terbleibt, ist dort nicht vorgesehen. Ein Gegen-
argument könnte höchstens aus § 23 Abs 4
BFGG gewonnen werden: Die Vorschrift sieht
vor, dass das Organ, das die Entscheidung ge-
troffen hat, „bei zu veröffentlichenden Entschei-
dungen festzulegen [hat], welche personenbezo-
genen Daten unkenntlich zu machen sind“. Aus
der Einschränkung auf „zu veröffentlichende[n]
Entscheidungen“ ließe sich allenfalls ableiten,
dass der Richter mit der Anonymisierung auch
zuwarten kann, bis die Geheimhaltungsgründe
wegfallen.

Im Fall einer Revision wird in aller Regel mit
der Publikation der Entscheidung des VwGH
der zugrunde liegende Sachverhalt bekannt.
Wurde das Erkenntnis des BFG bis dahin nicht
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, ist – ge-
messen an § 6 Abs 1 IFG – spätestens dann die
Geheimhaltung nicht mehr „erforderlich“. Die
Veröffentlichung ist nachzuholen.93 Wenn mit
Erhebung der Revision schon nahezu sicher ist,
dass die BFG-Entscheidung später über die Fin-
dok publiziert werden muss, stellt sich aber die
Frage, ob es gerechtfertigt ist, sie überhaupt bis
zur Aufnahme der VwGH-Entscheidung in das
RIS unter Verschluss zu halten. In vielen Fällen
wird es keinen Grund geben, bis dahin mit der
Veröffentlichung zuzuwarten. Mitunter kann
allerdings auch an der bloß temporären Ge-
heimhaltung ein berechtigtes Interesse beste-
hen: Geht es beispielsweise um den Schutz eines
Geschäftsgeheimnisses, das vor allem in den
ersten Jahren einen kommerziellen Wert hat,
könnte es gerechtfertigt sein, die Veröffentli-
chung des BFG-Erkenntnisses bis zur Entschei-
dung des VwGH aufzuschieben.

Das aus § 23 Abs 3 BFGG abzuleitende Ge-
bot, unveröffentlichte Entscheidungen des BFG
bei Wegfall des Geheimhaltungsgrundes der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen, gilt nicht

87 Kritisch zur Heranziehung von Rechtssätzen auch Neu-
mayr, Die Judikaturdokumentation RIS-Justiz im ös-
terreichischen Rechtsinformationssystem, ZZPInt 20
(2015) 73 (93 f und 99); Rabl, Von Rechtssätzen und
Denkmalbaumängeln, oder: Wer und was ist nun der
Kunden Feind? ecolex 2025, 329 (329 f). Generell ab-
lehnend zur Bildung von Rechtssätzen Wilhelm, Im-
mission Tabakrauch: Eigentumsfreiheitsklage, Persön-
lichkeitsschutz, ecolex 2015, 525 (526): „Der RIS-Justiz
RS0112502 ist falsch, schon seine Existenz ein Übel – wie
alle Rechtssätze. Das liegt in ihrer indoktrinierenden
Propaganda-Funktion. Aus irgendwie unisonen Ent-
scheidungen wird ein abstractum destilliert, das sich
populäre ‚Normqualität‘ zuschreibt.“

88 Danzl/Hopf, Oberster Gerichtshof3 (2017) 121.
89 Danzl/Hopf, Oberster Gerichtshof3, 121.
90 Miernicki, IFG, § 6 K 3; Schneider, IFG, § 6 Rz 64

(FN 266).
91 Miernicki, IFG, § 6 K 3.
92 Vgl dazu auch Kockler, Richterliches Informationsma-

nagement und Datenschutz, 224.

93 Nicht völlig auszuschließen ist, dass es Konstellationen
gibt, in denen die Nichtveröffentlichung der BFG-Ent-
scheidung durch die dort ausufernde Schilderung des
Verfahrensgangs notwendig geworden ist, und sich der
VwGH auf die Wiedergabe der entscheidungsrelevan-
ten Sachverhaltselemente beschränkt und die Anony-
misierung der VwGH-Entscheidung ausreicht, um
Rückschlüsse auf die handelnden Personen zu vermei-
den. Könnte dann die Veröffentlichung der BFG-Ent-
scheidung dauerhaft unterbleiben, wäre dies zumindest
unbefriedigend: Die einzige Begründung läge darin,
dass das BFG weniger professionell als der VwGH
agierte.
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bloß für die ab dem 1. 9. 2025 ergangenen Er-
kenntnisse und Beschlüsse: Die neue Fassung
dieser Vorschrift tritt an diesem Tag in Kraft,94

und ab dann sind auch alle zuvor getroffenen
Entscheidungen laufend darauf hin zu überprü-
fen, ob eine der Voraussetzungen des § 6 Abs 1
IFG gegeben ist. Eine § 20 Abs 3 IFG vergleich-
bare Vorschrift, wonach die proaktive Informa-
tionspflicht nur auf Informationen von allge-
meinem Interesse anzuwenden ist, „die ab dem
1. September 2025 entstehen“,95 kennt das BFGG
nicht.96 Die Entscheidungen des BFG sind nach
§ 23 Abs 1 letzter Satz BFGG zwar nur von der
Vorschrift des § 5 IFG über das Informationsre-
gister, nicht aber von § 4 IFG ausgenommen.
Dennoch ist § 23 BFGG nicht bloß eine Ausfüh-
rungsvorschrift zur proaktiven Informations-
pflicht des § 4 IFG. Vielmehr sind die im BFGG
geregelten Veröffentlichungspflichten nach § 16
IFG als „besondere Informationszugangsregelun-
gen“ zu verstehen, auf die das IFG insoweit nicht
anzuwenden ist. Daher sind auch die Geheim-
haltungsvorschriften des § 6 IFG nicht unmit-
telbar für Entscheidungen des BFG maßgebend,
sondern nur aufgrund der ausdrücklichen An-
ordnung in § 23 Abs 3 BFGG. Mangels einer sol-
chen Regelung für die Übergangsbestimmung
des § 20 Abs 3 IFG kann diese auch nicht auf
§ 23 BFGG ausstrahlen.

Rechtspolitisch macht es Sinn, dass der Ge-
setzgeber auf diese Weise im Zuge der Anpas-
sung des BFGG an das IFG auch die Publikation
von vor dem 1. 9. 2025 getroffenen und bisher
unveröffentlicht gebliebenen Entscheidungen
des BFG verfügt hat.97 Die möglichst umfas-
sende Kenntnis der bisherigen Judikatur ist zum

Zwecke der Voraussehbarkeit künftiger Ent-
scheidungen und der effektiven Interessen-
durchsetzung für die Steuerpflichtigen von zen-
traler Bedeutung. Sonst hätte es lange gedauert,
bis der aufgrund der nunmehr viel strengeren
gesetzlichen Standards vermutlich deutlich grö-
ßer werdende Anteil an veröffentlichten BFG-
Entscheidungen in der steuerlichen Praxis be-
merkbar geworden wäre. Der mit Einführung
der Informationsfreiheit intendierte Paradig-
menwechsel zu mehr Transparenz wäre auf dem
Gebiet der BFG-Rechtsprechung erst viel später
spürbar geworden. Mit der dem BFG auferleg-
ten Verpflichtung, alle bisher geheim gehalte-
nen Entscheidungen anhand der neuen Maß-
stäbe zu überprüfen und sie gegebenenfalls
nachträglich zu veröffentlichen, hat der Gesetz-
geber den in dieser Hinsicht bestehenden rechts-
staatlichen Niveauunterschied zum BVwG und
zum VwGH, deren Erkenntnisse und Beschlüsse
seit jeher nahezu ausnahmslos publiziert wer-
den, zwar nicht beseitigt, aber immerhin redu-
ziert.

Die in der früheren und der neuen Fassung
des § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG enthaltenen Voraus-
setzungen für das Unterbleiben der Veröffentli-
chung sind – wie auch die Erläuterungen zur Re-
gierungsvorlage festhalten98 – nicht „deckungs-
gleich“. Daher ist zu erwarten, dass nach dem
1. 9. 2025 zahlreiche Entscheidungen aus der
mehr als zehnjährigen Rechtsprechung des BFG
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
In einigen Fällen werden auch mittlerweile die
Voraussetzungen für die Geheimhaltung – weil
über den Fall beispielsweise in der Zwischenzeit
medial berichtet wurde oder ein Geschäftsge-
heimnis seinen kommerziellen Wert eingebüßt
hat – weggefallen sein. Vor allem wird es zur
Veröffentlichung jener älteren Entscheidungen
kommen, denen ein Richter – unter Berufung
auf den gleich näher zu besprechenden früheren
§ 23 Abs 3 Satz 2 BFGG – in der Vergangenheit
die „besondere rechtliche Bedeutung“ abgespro-
chen und sie deshalb unter Verschluss gehalten
hat,99 sofern sie nicht auch nach den nunmehr
geltenden Standards der Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich gemacht werden dürfen.

5. Das Unterbleiben der Veröffent-
lichung nach § 23 Abs 3 Satz 2 BFGG

Die Vorschrift des § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG, die
auch nach früherer Rechtslage nur im Ausnah-
mefall vorsah, dass Entscheidungen des BFG
nicht zu veröffentlichen sind, wurde durch den
mit dem AbgÄG 2014 ergänzten zweiten Satz
völlig aufgeweicht:100 „Die Veröffentlichung von
Formalbeschlüssen sowie von Erkenntnissen
ohne besondere rechtliche Bedeutung insbeson-
dere betreffend Verwaltungsübertretungen kann
unterbleiben.“ Manche Mitglieder des BFG leg-
ten – Stöger-Frank zufolge – die Voraussetzung,

94 § 27 Abs 9 BFGG idF Art 79 Z 4 Informationsfreiheits-
Anpassungsgesetz.

95 Nach dem letzten Halbsatz des § 20 Abs 3 IFG „kön-
nen“ früher entstandene Informationen von allgemei-
nem Interesse nach Maßgabe der genannten Bestim-
mung (§ 4 Abs 1 IFG) veröffentlicht werden. Die „frei-
willige Veröffentlichung auch solcher Informationen“
wird damit für zulässig erklärt (AB 2420 BlgNR 27. GP,
26 f).

96 Auch aus der Vorschrift des Art 151 Abs 68 Satz 3 B-VG
ergibt sich keine Einschränkung: Art 22a Abs 1 B-VG
„ist nur auf Informationen von allgemeinem Interesse
anzuwenden, die ab dem 1. September 2025 entstehen;
früher entstandene Informationen können nach Maß-
gabe der genannten Bestimmung veröffentlicht werden“.
Aufgrund der Regelung dieses letzten Halbsatzes ist es
dem einfachen Bundesgesetzgeber nicht verwehrt, in
§ 23 BFGG eine Veröffentlichungspflicht für „früher
entstandene“ Entscheidungen vorzusehen.

97 Auch bei Einrichtung der „Entscheidungsdokumenta-
tion Justiz“ durch § 15 Abs 1 OGHG idF BGBl I 2001/
95 wurde damals von der Nacherfassung früherer Ent-
scheidungen des OGH ausgegangen (Fellner/Nogratnig,
RStDG, GOG und StAG II5.03 [Stand 1. 3. 2024, rdb.at]
§ 15 OGHG Rz 1). Dies kam auch dadurch zum Aus-
druck, dass für Anordnungen über die Anonymisie-
rung der vor dem 1. 1. 1991 getroffenen Entscheidun-
gen eigens der Präsident des OGH zuständig gemacht
wurde (§ 15 Abs 5 OGHG idF BGBl I 2001/95, vgl auch
schon § 15a Abs 4 OGHG idF BGBl 1991/20). Zu den
Problemen der Nacherfassung von vor 1991 getroffe-
nen OGH-Entscheidungen vgl näher Fellner/Nogratnig,
RStDG, GOG und StAG II5.03 (Stand 1. 3. 2024, rdb.at)
§ 15 OGHG Rz 1. 98 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50.
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dass die Entscheidung „ohne rechtliche Bedeu-
tung“ zu sein hat, um nicht in den öffentlich zu-
gänglichen Bereich der Findok aufgenommen
werden zu müssen, sehr weit aus.101 Die Vor-
schrift erweckte den Eindruck, große Spiel-
räume zu ermöglichen, wenn die Veröffent-
lichung von Entscheidungen „ohne besondere
rechtliche Bedeutung […] unterbleiben“ kann.
Subjektiv können über die „Besonderheit“ der
rechtlichen Bedeutung eines Falls ganz unter-
schiedliche Sichtweisen bestehen.102 Ob und
welche Schranken das Gesetz dem nach § 23
Abs 4 BFGG im Regelfall zuständigen und nach
§ 22 Abs 3 BFGG eigens für diese Zwecke wei-
sungsfrei gestellten Richter dabei auferlegte, war
nicht ohne Weiteres erkennbar.

Aus diesem Grund ist es begrüßenswert,
dass der Gesetzgeber § 23 Abs 3 Satz 2 BFGG
neu gefasst hat: „Die Veröffentlichung von For-
malbeschlüssen sowie von Erkenntnissen betref-
fend Verwaltungsübertretungen kann unterblei-
ben.“ Die Ermächtigung, dass Erkenntnisse
„ohne besondere rechtliche Bedeutung“ nicht
über die Findok der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden müssen, ist entfallen. Sie wurde
auf die – zuvor bloß beispielhaft genannten –
Verwaltungsübertretungen eingeschränkt. In
den Gesetzesmaterialien wird die Vorschrift fol-
gendermaßen erläutert:103 „Die Formulierung als
‚Kann-Bestimmung‘ soll dem Gericht die Veröf-
fentlichung von Formalbeschlüssen oder Er-
kenntnissen betreffend Verwaltungsübertretun-

gen ermöglichen, wenn im Einzelfall – z. B. auf-
grund einer besonderen rechtlichen Bedeutung der
Entscheidung – von einem allgemeinen Interesse
an der Informationserteilung auszugehen ist.“

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang
aber, dass die Veröffentlichungspflicht nach
§ 23 Abs 1 BFGG der Umsetzung rechtsstaatli-
cher Postulate dient. Den fehlenden Zugang zu
gerichtlichen Entscheidungen hat der VfGH im
Fall des OGH sogar als verfassungswidrig erach-
tet:104 „Die Möglichkeit der Kenntnisnahme der
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes ist
eine der Voraussetzungen für die Effizienz der be-
stehenden Rechtsschutznormen: Ohne Bedacht-
nahme auch auf die Entscheidungen des Obers-
ten Gerichtshofes kann das Risiko von Rechts-
streiten nicht verlässlich abgeschätzt, können die
Erfolgsaussichten von Rechtsmitteln nicht hinrei-
chend beurteilt, Rechtsmittel nicht sachgerecht
ausgeführt werden.“ Die Kenntnis der Entschei-
dungen des OGH ist „im Interesse der durch das
Rechtsstaatsprinzip geforderten Effizienz des
Rechtsschutzes verfassungsrechtlich geboten“.

Das BFG ist kein Höchstgericht. Unterbleibt
die Veröffentlichung von BFG-Entscheidungen,
werden dadurch nur in bestimmten Konstellati-
onen diese vom VfGH aufgestellten Grundsätze
maßgebend sein. Dies könnte aber gerade die
Verwaltungsübertretungen betreffen, für die
§ 23 Abs 3 Satz 2 BFGG eine auf den ersten Blick
großzügig erscheinende Ausnahme schafft, die
Entscheidungen nicht zu veröffentlichen: In
diesen Fällen kommt es nach § 25a Abs 4 VwGG
zu einem weitgehenden generellen Revisions-
ausschluss.105 Die Rechtsprechung des BFG tritt
damit als letzte gerichtliche Instanz an die Stelle
des VwGH. Könnte tatsächlich der jeweilige
Richter nach seinem Belieben auf Grundlage des
§ 23 Abs 3 Satz 2 BFGG von der Veröffentli-
chung seiner Entscheidung absehen, fehlte es in
diesen Fällen an jeder Orientierungsmöglichkeit
für die Rechtssuchenden. Die gerade zitierten
Überlegungen des VfGH lassen sich sinngemäß
auf diese Konstellationen übertragen:106 Ohne
Bedachtnahme auf solche Entscheidungen „kann
das Risiko von Rechtsstreiten nicht verlässlich ab-
geschätzt, können die Erfolgsaussichten von
Rechtsmitteln nicht hinreichend beurteilt, Rechts-
mittel nicht sachgerecht ausgeführt werden“.

Allerdings steht auch dann, wenn der Ge-
setzgeber bei Einräumung einer Ermächtigung
das Wort „kann“ benutzt, deren Gebrauch den-
noch nicht im Belieben der Rechtsanwender.
Dies gilt auch für den zweiten Satz des § 23
Abs 3 BFGG: Ist einem Organ explizit Ermessen
eingeräumt, bedeutet dies in einem Rechtsstaat
niemals, dass nach Gutdünken entschieden wer-
den kann.107 Vielmehr hat der Richter abzuwä-

99 Der Einwand, dass ältere Entscheidungen des BFG des-
halb nicht veröffentlicht werden bräuchten, weil sie
nicht mehr von „allgemeinem Interesse“ wären, greift
aus unterschiedlichen Gründen nicht: Zum einen ist
das „allgemeine Interesse“ keine Voraussetzung für die
Veröffentlichung nach § 23 Abs 1 BFGG, zumal auch
die Anwendung des § 4 IFG aufgrund des § 23 BFGG
als „besondere Informationszugangsregelung“ nach § 16
IFG und die Anwendung des § 5 IFG in § 23 Abs 1 letz-
ter Satz BFGG explizit ausgeschlossen ist und die Legal-
definition des § 2 Abs 2 IFG alleine keine Rechtsfolgen
entfaltet. (Vgl allerdings ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50 f:
Im Zusammenhang mit dem neugefassten § 23 Abs 3
Satz 2 BFGG ist davon die Rede, dass „die vorgeschla-
gene Bestimmung dem Gericht in einer Vielzahl der Fälle
die Prüfung ersparen [soll], ob eine ‚Information von all-
gemeinem Interesse‘ iSd. § 2 Abs. 2 IFG vorliegt“. Die
Formulierung unterstellt offenbar, dass ohne die Son-
dervorschrift für Erkenntnisse „betreffend Verwaltungs-
übertretungen“ in § 23 Abs 3 Satz 2 BFGG die Veröf-
fentlichung vom „allgemeinen Interesse“ abhinge.) Zum
anderen wären ältere BFG-Entscheidungen selbst dann
von „allgemeinem Interesse“, wenn sie die Auslegung
von mittlerweile geänderten Vorschriften betreffen:
Sachverhalte, die auf Grundlage einer früheren Rechts-
lage zu entscheiden sind, können noch viele Jahre da-
nach in abgabenbehördlichen oder gerichtlichen Ver-
fahren Gegenstand eines Rechtsstreits werden. Und
selbst wenn das einmal ausgeschlossen sein sollte, kön-
nen eine frühere Rechtslage und zu ihr ergangene Ent-
scheidungen des BFG im Rahmen der historischen In-
terpretation jüngerer Rechtsvorschriften eine Rolle
spielen (vgl auch Miernicki, IFG, § 2 K 40, dem zufolge
„auch historische Informationen für die Öffentlichkeit
bedeutsam sein können“).

100 2. Abgabenänderungsgesetz 2014, BGBl I 2014/105.
101 Stöger-Frank, BFGjournal 2016, 164 (164).
102 Staringer, AVR 2021, 12 (18).
103 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50 f.

104 VfSlg 12.409/1990.
105 So auch Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 39.
106 VfSlg 12.409/1990.
107 Ebenso Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 40, die Krite-

rien für die Ermessensübung herausarbeiten.
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gen und ist auch dabei an den Sinn des Gesetzes
gebunden.108

Die vorhin angestellten Überlegungen –
auch bei Verwaltungsübertretungen, bei denen
das BFG im Ergebnis letztinstanzlich entschei-
det, soll aus rechtsstaatlichen Gründen die Ori-
entierungsmöglichkeit für den Rechtssuchen-
den gewahrt bleiben – sprechen für einen klei-
nen Anwendungsbereich des § 23 Abs 3 Satz 2
BFGG. Die erwähnten Gesetzesmaterialien zum
Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz helfen
weiter: Dort ist davon die Rede, dass „z. B. auf-
grund einer besonderen rechtlichen Bedeutung der
Entscheidung“ diese veröffentlicht werden soll.109

Dies ist die sprachliche Umkehrung der früher in
§ 23 Abs 3 Satz 2 BFGG verwendeten Formulie-
rung, nach der „Erkenntnisse[n] ohne besondere
rechtliche Bedeutung“ von der Veröffentlichungs-
pflicht ausgeschlossen waren. Wanke/Unger wie-
sen dazu darauf hin, dass damit die „Überfrach-
tung des der Öffentlichkeit zugänglichen Teils der
FINDOK mit inhaltlich iW gleichlautenden Ent-
scheidungen“ vermieden werden soll.110 Dabei
ist wohl an zwei oder mehrere beim selben Rich-
ter mehr oder weniger gleichzeitig zur Entschei-
dung anstehende Parallelfälle zu denken, die
sich in ihren maßgebenden Sachverhaltsele-
menten nicht unterscheiden. Liegt die Zustän-
digkeit aber nicht beim selben Richter des BFG
oder wird der parallele Fall mit einigem zeit-
lichen Abstand entschieden, wird von der Ver-
öffentlichung nicht abgesehen werden können.
Denn in diesen Fällen ist Transparenz geboten:
Der Umstand, dass zwei oder mehrere Richter
des BFG zum selben Ergebnis kamen oder die-
selbe Rechtsauslegung in der Folge beibehalten
wurde, ist von Bedeutung, wenn die interessierte
Öffentlichkeit die künftige Haltung des BFG
prognostizieren möchte. Sonst wird bei reinen
Parallelentscheidungen aber angesichts des mit
einer Veröffentlichung verbundenen Arbeits-
aufwands das Interesse der Allgemeinheit an
einer umfassenden Dokumentation der Ent-
scheidungen des BFG auf dem Gebiet der Ver-
waltungsübertretungen zugunsten der Entlas-
tung der Findok in den Hintergrund treten kön-
nen.111

6. Die rechtsstaatliche Bedeutung 
der Veröffentlichung gerichtlicher 
Entscheidungen

Die bisherigen Überlegungen haben die große
Bedeutung des aus § 23 Abs 1 BFGG erwachsen-
den Gebots gezeigt: Entscheidungen des BFG
sind der Öffentlichkeit im Volltext im Internet
zugänglich zu machen. Nur unter besonderen

Voraussetzungen dürfen dabei personenbezo-
gene Daten unkenntlich gemacht werden. Noch
restriktiver ist die Befugnis des BFG zu handha-
ben, von der Veröffentlichung von Entschei-
dungen im Einzelfall überhaupt abzusehen.

Die Rechtslage unterscheidet sich aber von
der, die für das Verfahren vor dem VwGH gilt:
§ 43 Abs 8 VwGG sieht zwar eine § 23 Abs 2
BFGG vergleichbare Verpflichtung zur Anony-
misierung vor. Eine § 23 Abs 3 BFGG entspre-
chende Vorschrift, nach der eine Veröffentli-
chung überhaupt unterbleiben kann, gibt es für
den VwGH nicht.112 Wenn daher ein Beschluss
oder Erkenntnis des BFG beim VwGH be-
kämpft wird, kann auf diese Weise nicht nur die
in der Entscheidung des Höchstgerichts wieder-
gegebene rechtliche Begründung, sondern auch
der zugrunde liegende Sachverhalt der Öffent-
lichkeit bekannt werden. Das dem § 23 Abs 3
Satz 1 BFGG zugrunde liegende Ziel, wonach
unter den Voraussetzungen des § 6 Abs 1 IFG
die Veröffentlichung zu unterbleiben hat, kann
dadurch vereitelt werden. Der Einwand, dass es
der Beschwerdeführer in der Hand hat, ob er Re-
vision erhebt und damit seine Rechtssache beim
VwGH anhängig macht, verfängt nicht. Denn es
wäre angesichts des vom VfGH eingeforderten
Mindestmaßes der faktischen Effizienz des
Rechtsschutzes nicht einzusehen, dass gerade
und nur derjenige, der Revision beim VwGH er-
hebt, möglicherweise dafür in Kauf nehmen
muss, seine Identität preiszugeben.113 Vor allem
aber gilt: Schützenswert nach § 23 Abs 3 Satz 1
BFGG sind auch die Interessen anderer in der
Entscheidung des BFG genannter Personen.
Dazu kommt: Der VwGH kann auch im Wege
einer Amtsrevision angerufen werden. Aus dem
Blickwinkel der Interessen anderer Personen –
und im Fall der Amtsrevision auch des Be-
schwerdeführers vor dem BFG selbst – hängt es
von Zufällen ab, ob die Rechtssache vor das
Höchstgericht kommt und daher der in § 23
Abs 3 Satz 1 BFGG postulierte Interessenschutz
letztlich obsolet wird. Wenn aber in diesen Fäl-

108 Grundlegend Raschauer, „Ermessen“ als abwägungsge-
bundene Rechtsanwendung, in Haller et al, Staat und
Recht, FS Winkler (1997) 881 (885 ff).

109 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50 f.
110 Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 40.
111 Ähnlich zur früheren Rechtslage Wanke/Unger, BFGG,

§ 23 Anm 40.

112 So Staringer, AVR 2021, 12 (16); Lehofer, ZVG 2025,
124 (125); vgl zB VwGH 10. 2. 2022, Ro 2020/15/0004:
„Dem Antrag, von einer Veröffentlichung der Entschei-
dung gänzlich abzusehen, konnte schon mangels diesbe-
züglicher gesetzlicher Grundlage nicht nachgekommen
werden (zur Anonymisierung von Erkenntnissen siehe
§ 43 Abs. 8 VwGG). Die Aufgabe des Verwaltungsge-
richthofs zur Entscheidung von Rechtsfragen grundsätz-
licher Bedeutung gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG erfordert
vielmehr geradezu wesensimmanent eine Veröffentli-
chung der von ihm getroffenen Erkenntnisse zur Klärung
der in Revisionen aufgeworfenen Rechtsfragen grund-
sätzlicher Bedeutung.“ Die Veröffentlichungspflicht
von VwGH-Entscheidungen ergibt sich somit aus dem
Zusammenspiel zwischen rechtsstaatlichen Postulaten
und § 43 Abs 8 VwGG: Diese Vorschrift scheint die
rechtsstaatlich gebotene Veröffentlichung von Ent-
scheidungen des VwGH im Volltext vorauszusetzen,
indem sie die Voraussetzungen ausdrücklich regelt,
nach denen ausnahmsweise personenbezogene Daten
unkenntlich gemacht werden dürfen.

113 Zu dieser ursprünglich zu § 254 BAO begründeten Ju-
dikatur vgl VfSlg 11.196/1986.
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len die Veröffentlichung der Entscheidung des
VwGH nicht unterbleiben darf, stellt sich in
allen anderen von § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG er-
fassten Konstellationen die Frage, worin die
sachliche Begründung besteht, der Öffentlich-
keit den Zugang zu den Entscheidungen des
BFG zu verweigern.114

Erhöht wird dieser Rechtfertigungsdruck
noch dadurch, dass auch Entscheidungen des
BVwG jedenfalls zu publizieren sind: § 20
BVwGG kennt keine § 23 Abs 3 BFGG ver-
gleichbare Vorschrift. Personenbezogene Daten,
deren Anonymisierung an ihre Grenzen stößt,
können in anderen vor dem BVwG zu verhan-
delnden Rechtsgebieten genauso sensibel sein
wie in Steuerfällen. Die Rechtsmaterie entschei-
det zwar darüber, welches der beiden Verwal-
tungsgerichte zuständig ist. Die Art der perso-
nenbezogenen Daten, um die es gehen kann,
unterscheidet sich aber nicht unbedingt. Es ist
keineswegs ausgeschlossen, dass es sich in Ex-
tremfällen sogar um dieselben Daten handelt,
die in einem Verfahren vor dem BVwG veröf-
fentlicht werden, in einem Verfahren vor dem
BFG aber nicht.

Von verfassungsrechtlicher Relevanz könnte
schließlich auch die Regelung des § 272 Abs 2
Z 2 BAO sein, wonach beim BFG die Senatszu-
ständigkeit unter anderem über Verlangen des
Einzelrichters herbeigeführt werden kann. Dazu
muss der Entscheidung nach § 272 Abs 3 Satz 1
BAO grundsätzliche Bedeutung zukommen.
Dies kann unter anderem deshalb der Fall sein,
„weil der Bescheid von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichts abweicht, eine solche Recht-
sprechung fehlt“ oder „die zu lösende Rechtsfrage
in der bisherigen Rechtsprechung nicht einheit-
lich beantwortet wird“. Der Einzelrichter ist un-
ter diesen Voraussetzungen zwar nicht ver-
pflichtet, die Entscheidung durch den Senat zu
verlangen, aber dazu berechtigt. Beachten die
Richter den Sinn des Gesetzes – wovon auszuge-
hen ist –, kommt es unter den genannten Vor-
aussetzungen viel häufiger zu Senatsentschei-
dungen. Der Beschwerdeführer vor dem BFG
kann zwar nicht verhindern, dass der Senat für
seinen Fall zuständig wird. Er sollte aber zumin-
dest wissen, wann die Wahrscheinlichkeit dafür
höher ist und er daher mit einem solchen Zu-
ständigkeitsübergang rechnen muss, wenn er
eine Rechtsfrage an das BFG heranträgt. Dazu
müsste es ihm aber möglich sein, sich eine um-
fassende Kenntnis über die Rechtsprechung des
BFG zu beschaffen. Sonst kann er nicht beurtei-
len, ob der an ihn ergangene Bescheid von der

BFG-Rechtsprechung abweicht, eine Rechtspre-
chung überhaupt fehlt oder die vorhandene
Rechtsprechung uneinheitlich ist. Die nach § 6
Abs 1 IFG maßgebenden Interessen, auf deren
Grundlage über die Veröffentlichung der nun-
mehr relevanten Entscheidung befunden wurde,
sind letztlich dafür ausschlaggebend, ob der spä-
tere Beschwerdeführer Zugang zu diesen Infor-
mationen hat. Damit kann die Prognostizierbar-
keit des Verlangens des Einzelrichters nach Se-
natszuständigkeit von Umständen abhängen,
über die der Beschwerdeführer keine Kenntnis
hat. Im Unterschied zu dem für ihn zuständigen
Richter weiß er nicht, ob und welche für seine
Rechtssache relevanten Erkenntnisse oder Be-
schlüsse über die veröffentlichte Judikatur hin-
aus das BFG noch gefasst hat. Die Ungleichbe-
handlung liegt auf der Hand: Beschwerdeführer,
die das Glück haben, dass die für ihren Fall maß-
gebenden Entscheidungen veröffentlicht sind,
profitieren doppelt. Sie können nicht nur ihre
rechtlichen Argumente besser vorbereiten, son-
dern auch besser einschätzen, ob sich eher ein
Einzelrichter oder ein Senat mit ihrer Rechtssa-
che auseinandersetzen wird. Wenn der Gesetz-
geber Leitlinien für das vom Richter auszu-
übende Ermessen festlegt, denen zufolge dieser
vor allem bei abweichender oder uneinheitlicher
Rechtsprechung eine Senatsentscheidung ver-
langen soll, darf er keine Vorschriften erlassen,
die es den betroffenen Steuerpflichtigen unmög-
lich machen, sich Kenntnis über die dafür maß-
gebende Wahrscheinlichkeit zu verschaffen.115

Wer die hier angesprochenen verfassungs-
rechtlichen Bedenken nicht teilt, wird einräu-
men müssen, dass die nach § 23 Abs 3 BFGG
auch künftig bestehende Möglichkeit, zur Gänze
von der Veröffentlichung einzelner BFG-Ent-
scheidungen abzusehen, zumindest rechtspoli-
tisch problematisch ist: Bereits Merli/Ehrke-Rabel
haben die fehlende Waffengleichheit zwischen
Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung ange-
sprochen.116 Zwar hat auch die Verwaltung kei-
nen automatischen Zugang zu den nicht in der
Findok veröffentlichten Entscheidungen des
BFG.117 Eine Abgabenbehörde ist allerdings Par-

114 Vgl näher zur Judikatur des VfGH, wonach die Verzah-
nung von Verfahrensregelungen dazu führen kann,
dass Vorschriften verschiedener Verfahrensordnungen
aus dem Blickwinkel des Art 7 B-VG miteinander zu
vergleichen sind (vgl zB VfSlg 10.084/1984; 10.367/
1985): Lang, Finanzstrafrecht und die Ordnungssys-
tem-Rechtsprechung des VfGH, in Holoubek/Lang,
Grundfragen des Verwaltungs- und Finanzstrafverfah-
rens (2022) 82 (82 ff).

115 An diesen Bedenken ändert sich auch nichts, wenn sich
das BFG entschließt, in seiner Geschäftsordnung eine
Verpflichtung aufzunehmen, in den Fällen des § 23
Abs 3 BFG Rechtssätze zu verfassen und zu veröffentli-
chen. Denn Rechtssätze sind kein gleichwertiger Ersatz
zur Veröffentlichung von Entscheidungen im Volltext
(vgl Danzl/Hopf, Oberster Gerichtshof3, 121). Aus dem
Blickwinkel eines anderen Sachverhalts können Rechts-
auffassungen, die das BFG auch nur implizit bezogen
hat, oder die der seinerzeitige Bearbeiter aus anderen
Gründen damals nicht für wesentlich erachtet hat und
daher dazu keinen Rechtssatz verfasst hat, Bedeutung
erlangen. Vor allem können unterhalb der gesetzlichen
Ebene angesiedelte Vorschriften wie jene der Ge-
schäftsordnung nichts zur verfassungsrechtlichen Sa-
nierung der einfachgesetzlichen Vorschriften beitragen.

116 Merli/Ehrke-Rabel in Ehrke-Rabel/Merli, Die belangte
Behörde, 167 (199 f); vgl weiters Gunacker-Slawitsch in
Ehrke-Rabel/Gunacker-Slawitsch, Rechtsmittelverfah-
ren in Abgabensachen2, 57 (65).

117 Laudacher, ÖStZ 2021, 294 (296).
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tei jedes vor dem Verwaltungsgericht geführten
Abgabenverfahrens. BFG-Entscheidungen wer-
den daher immer auch der Finanzverwaltung
übermittelt. Die wenigen nach den Organisati-
onsreformen der letzten Jahre verbliebenen Ab-
gabenbehörden sind außerordentlich groß. Wer-
den nicht veröffentlichte BFG-Entscheidungen
auch nur behördenintern verteilt, erlangen da-
durch bereits weite Bereiche der Finanzverwal-
tung davon Kenntnis. Die Weisungsbefugnis des
BMF schafft die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen, um zusätzlich auch den behördenüber-
greifenden Informationsfluss zu ermöglichen.
Die Steuerpflichtigen und deren Berater sind im
Nachteil. Allfällige informelle beraterseitige
Netzwerke können den durch die unterlassene
Veröffentlichung von BFG-Entscheidungen her-
beigeführten Informationsvorsprung der Ver-
waltung nicht kompensieren.118

7. Informationsbegehren nach § 7 IFG

Allerdings können auch Informationsbegehren
nach § 7 IFG eine Rolle spielen. Die Verwal-
tungsgerichte sind zwar nur als Adressaten der
Regelungen über die proaktive Informations-
pflicht des § 4 IFG ausdrücklich angesprochen.
Passiv informationspflichtig sind Organe der
Gerichtsbarkeit, sofern sie Geschäfte der Ver-
waltung besorgen.119 Die kollegiale Justizverwal-
tung ist dabei ausgenommen. In Angelegenhei-
ten der monokratisch zu erledigenden Justizver-
waltung können allerdings Anträge nach § 7 IFG
gestellt werden.120 Dementsprechend geht Lut-
schounig davon aus, dass diese Vorschriften „bei
Informationsbegehren betreffend (unveröffent-
lichte) Gerichtsentscheidungen Anwendung fin-
den“.121

Auf den ersten Blick scheint aber die Vor-
schrift des § 1 Abs 3 BFGG solche Informations-
begehren auszuschließen: „Das Bundesfinanzge-
richt ist nicht zuständig für die Entscheidung in
Angelegenheiten des Informationsfreiheitsgeset-
zes – IFG, BGBl. I Nr. 5/2024.“ Ein Blick in die
Gesetzesmaterialien macht aber deutlich, dass es
bei dieser Vorschrift nicht darum geht, Organe
des BFG von der Verpflichtung zu befreien, In-
formationen zu erteilen:122 „Die vorgeschlagene
Bestimmung soll sicherstellen, dass es in Angele-
genheiten der Informationsfreiheit im Rahmen
der Bundesverwaltung zu keiner Aufspaltung der
Zuständigkeit zwischen dem Bundesverwaltungs-
gericht und dem Bundesfinanzgericht kommt. Auf

Grund der vorgeschlagenen Bestimmung ergibt
sich die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsge-
richtes im Zusammenhang mit der Informations-
freiheit direkt aus Art. 131 Abs. 2 erster Satz B-VG
(und zwar auch dann, wenn der Zugang zu einer
Information von einer Abgabenbehörde des Bun-
des, einer Tabakmonopol- oder einer Finanzstraf-
behörde begehrt wird). Dadurch soll eine möglichst
einheitliche Auslegung und Anwendung dieser
neuen Gesetzesmaterie im Bereich der Bundesver-
waltung gewährleistet werden.“ § 1 Abs 3 BFGG
soll daher lediglich verhindern, dass das BFG für
an die Abgabenbehörde gerichtete Informations-
begehren zur Rechtsmittelinstanz wird. Diese
Zuständigkeit soll beim BVwG konzentriert
werden.

Somit ist das BFG von Informationsbegeh-
ren nach § 7 IFG keineswegs ausgenommen.
Ausschlaggebend ist die Zuordnung zur mono-
kratischen Justizverwaltung. Dies ist bei der Evi-
denzierung von Entscheidungen des BFG der
Fall:123 Nach § 22 Abs 1 BFGG ist dafür die Evi-
denzstelle zuständig. Diese hat nach § 17 Abs 1
BFGG alle Erkenntnisse und Beschlüsse des
BFG in übersichtlicher Art und Weise zu doku-
mentieren. Die Dokumentation umfasst auch
jene Entscheidungen, die nach § 23 Abs 3 BFGG
nicht zu veröffentlichen sind.124 Nach § 17 Abs 2
BFGG obliegen dem Leiter der Evidenzstelle
nach Maßgabe der Vorgaben des Präsidenten
die Organisation und die Überwachung der Evi-
denzstelle. § 22 Abs 2 BFGG verpflichtet die
Richter zur Mitwirkung an der Evidenzierung.
Sie unterliegen dabei nach der Vorschrift des
§ 22 Abs 3 BFGG den Weisungen des Präsiden-
ten.125 Zu diesen Aufgaben gehören auch die
Entscheidungen über den Ausschluss der Auf-
nahme in den öffentlich zugänglichen Teil der
Findok und welche personenbezogenen Daten
unkenntlich zu machen sind,126 wobei die Rich-
ter dabei – und nur dabei127 – von der Weisungs-
bindung ausgenommen sind.128 Informations-
begehren können daher auch die nicht veröf-
fentlichten Erkenntnisse und Beschlüsse des
BFG betreffen, deren Dokumentation durch die
zum Verantwortungsbereich des Präsidenten
des BFG gehörende Evidenzstelle erfolgt. Das
auf Grundlage des § 7 IFG gestellte Informati-
onsbegehren hat sich aus diesem Grund an den
Präsidenten des BFG als Organ der monokrati-
schen Justizverwaltung zu richten.

Die Möglichkeit, den Zugang zu unveröf-
fentlichten Entscheidungen über ein Informati-

118 Staringer, AVR 2021, 97 (100); anderer Ansicht Lauda-
cher, ÖStZ 2021, 294 (296).

119 Moick/Slunsky, Anwendungsbereich, in Moick/Slunsky/
Kallinger, Informationsfreiheitsgesetz (2025) Pkt 3.7
FN 43.

120 Dazu auch Grabenwarter/Obereder, Informationsfrei-
heit und Gerichtsbarkeit, in Ennöckl/Hofer/Madner, FS
Schulev-Steindl (2024) 169 (176).

121 Lutschounig, Veröffentlichung von Gerichtsentschei-
dungen in Zeiten der Informationsfreiheit, RZ 2024,
159 (163, FN 60).

122 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50.

123 So auch Wanke/Unger, BFGG, § 22 Anm 5.
124 So ausdrücklich Ritz/Koran, Finanzverwaltungsge-

richtsbarkeit neu in Österreich (2013) 76.
125 Vgl auch Staringer, AVR 2021, 12 (13), der darauf hin-

weist, dass die Durchführung der Veröffentlichung von
Entscheidungen des BFG zur Justizverwaltung gehört.

126 Aus dem Aufbau des § 22 Abs 3 BFGG ergibt sich, dass
auch die Aufgaben des § 23 Abs 4 BFGG zu jenen der
„Evidenzierung“ gehören. Die Richter sind für diese
Zwecke bloß von der Weisungsbindung ausgenommen.
So offenbar auch Wanke/Unger, BFGG, § 22 Anm 12.
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onsbegehren nach § 7 IFG zu erhalten, relati-
viert die oben genannten Bedenken etwas. Zwar
sind auch in diesem Fall die Geheimhaltungs-
vorschriften des § 6 IFG zu beachten, die gemäß
§ 23 Abs 3 BFGG auch die nach § 23 Abs 1 Satz 1
BFGG vorgesehene amtswegige Veröffentli-
chung von Erkenntnissen und Beschlüssen des
BFG ausschließen. Allerdings sind bei der nach
§ 6 Abs 1 IFG vorzunehmenden Abwägung zu-
sätzlich die Interessen des Antragstellers zu be-
rücksichtigen. Diese Abwägung kann anders
ausfallen, wenn ein Informationsbegehren ge-
stellt wird und dieses noch dazu von einem Steu-
erpflichtigen stammt, der einschätzen möchte,
wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der
Einzelrichter nach § 272 Abs 2 Z 2 BAO mit sei-
ner Rechtssache einen Senat befasst. Sein Inter-
esse, den Zugang zu unveröffentlichten Ent-
scheidungen des BFG zu erlangen, wird bei der
Ermessensübung nach § 6 Abs 1 IFG höheres
Gewicht haben, als wenn es nur um die amtswe-
gige Veröffentlichung geht.129

Diese Besonderheiten verhindern allerdings
auch, dass über Informationsbegehren nach § 7

IFG – und gegebenenfalls den daran knüpfen-
den Rechtsschutz vor dem BVwG – überprüft
werden kann, ob das BFG bei der Entscheidung,
welche Erkenntnisse und Beschlüsse nicht von
vornherein der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden, rechtlich korrekt vorgeht. Denn
bei Informationsbegehren – insbesondere wenn
sie beispielsweise von „public watchdogs“ kom-
men130 – sind bei der nach § 6 IFG erforderli-
chen Abwägung andere Maßstäbe anzulegen als
bei der bloß amtswegigen Veröffentlichung.131

Immerhin hat in solchen Verfahren zunächst
der Präsident des BFG und dann gegebenenfalls
das BVwG als Rechtsmittelinstanz auch darüber
zu entscheiden, ob überhaupt einer der in § 6
IFG genannten Geheimhaltungsgründe vorliegt.
Mittelbar können auf diese Weise Kriterien ge-
wonnen werden, die dann Rückwirkungen auf
die weitere Praxis des BFG haben werden.

Allerdings ist zu befürchten, dass die prakti-
schen Konsequenzen der durch § 7 IFG geschaf-
fenen Möglichkeiten in diesem Bereich gering
sein werden: Die Findok enthält derzeit keine
Informationen, welche Entscheidungen des
BFG unter Berufung auf § 23 Abs 3 BFGG von
der Veröffentlichung ausgeschlossen bleiben
und um welche Rechtsfragen es in diesen Er-
kenntnissen und Beschlüssen geht. Die Infor-
mation, dass eine Entscheidung nicht veröffent-
licht wurde, ist nur für denjenigen in der Findok
verfügbar, der zumindest die Geschäftszahl
dieser Entscheidung kennt. Wenn der Steuer-
pflichtige nicht aus anderen Quellen – etwa der
Anführung der Geschäftszahl des verwaltungs-
gerichtlichen Verfahrens in einem im selben Fall
ergangenen VwGH-Erkenntnis132 – über dieses
Wissen verfügt, kann er auch nicht ein auf diese
BFG-Entscheidung gerichtetes Informationsbe-
gehren stellen. Dann läuft er aber Gefahr, dass
sein Antrag nach den Maßstäben des § 7 Abs 2
IFG nicht „präzise“ genug ist. Zwar dürfen die
Bestimmtheitsanforderungen an ein Informati-
onsbegehren nicht überspannt werden.133 Zu
allgemein gehaltene Anträge sind aber unzuläs-
sig, wenn sie die sonstige Tätigkeit des Organs
unverhältnismäßig beeinträchtigen.134 Der Zu-

127 Die Ausnahme von der Weisungsbindung umfasst ne-
ben der Verfügung über den Ausschluss der Veröffent-
lichung nur die Festlegung, „welche personenbezogenen
Daten unkenntlich zu machen sind“. Die Anonymisie-
rung selbst gehört daher zu den Aufgaben der Eviden-
zierung, an denen die Richter nach § 22 Abs 2 und 3
BFGG mitzuwirken haben und bei denen sie den Wei-
sungen des Präsidenten unterliegen. Legt der Richter
beispielsweise fest, dass in einer Entscheidung die „Ge-
meinde Wien“ zu anonymisieren ist, handelt er dabei
weisungsfrei. Anonymisiert er in Ausführung dieser
Festlegung irrtümlich auch die Wirtschaftskammer
Wien, das Finanzamt Wien 1/23 und das Landesver-
waltungsgericht Wien (zu solchen Konstellationen nä-
her Lang, AVR 2025, 46 [46 f]), kann ihm der Präsident
des BFG auftragen, diese Fehler zu korrigieren.

128 Im Erkenntnis vom 9. 8. 2021, Ra 2019/04/0106, hatte
der VwGH darüber zu entscheiden, in wessen Zustän-
digkeit die Anonymisierung von Entscheidungen des
Salzburger Landesverwaltungsgerichts fällt. Der Lan-
desgesetzgeber hatte die Frage nicht ausdrücklich gere-
gelt. Der VwGH entschied, dass die Anonymisierung in
den Händen desjenigen liegen sollte, der die Entschei-
dung verfasst hat, und behandelte sie daher für Zwecke
einer Datenschutzbeschwerde als Akt der Rechtspre-
chung. In den §§ 22 f BFGG hat der Gesetzgeber die
Zuständigkeit zur Anonymisierung hingegen aus-
drücklich geregelt. Es steht ihm frei, dafür auch das mo-
nokratische Justizverwaltungsorgan zuständig zu ma-
chen (vgl zB § 48a Abs 4 Satz 1 GOG: „Die Pseudonymi-
sierung, die auch die Geschäftszahl erstinstanzlicher
Entscheidungen umfasst, und die anschließende Auf-
nahme in die Entscheidungsdokumentation Justiz sind
von der Präsidentin oder dem Präsidenten des organisa-
torisch zuständigen Oberlandesgerichts [§ 42] vorzuneh-
men“; vgl aber Wanke/Unger, BFGG, § 22 Anm 5, die
offenbar davon ausgehen, dass sich die Weisungsfrei-
stellung für Zwecke der Anonymisierung unmittelbar
aus den verfassungsrechtlichen Vorschriften ergibt).
Die Frage nach der Zuordnung der Anonymisierung
zur Rechtsprechung oder zur Justizverwaltung ist von
der hier zu untersuchenden Frage zu trennen, wer für
die Dokumentation der Entscheidungen des BFG zu-
ständig ist.

129 Vgl zB auch Schneider, IFG, § 6 Rz 63, der „ein besonde-
res privates Interesse, eine Information als Beweismittel
in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen
Verfahren zu verwenden“, bei der Abwägung besonders
hoch gewichtet.

130 Dazu werden Journalisten, die Informationen benöti-
gen, um eine öffentliche Debatte zu ermöglichen, Nicht-
regierungsorganisationen, die im öffentlichen Interesse
agieren, genauso wie „Wissenschaftler, Autoren, Blogger,
Influencer, (Netz-)Aktivisten, spontane Bürgerrechtsbe-
wegungen und Initiativen uä“ gezählt (so Schneider, IFG,
§ 6 Rz 66).

131 Schneider, IFG, § 6 Rz 66 und § 7 Rz 11.
132 Vgl zB VwGH 25. 4. 2025, Ra 2024/15/0060, zu einem

ehemaligen Bundesminister für Finanzen, wo sich der
Hinweis auf das unveröffentlichte BFG-Erkenntnis vom
24. 6 2024, RV/3100224/2016, findet.

133 Dworschak in Bußjäger/Dworschak, IFG, § 7 Rz 34; vgl
auch Schneider, IFG, § 7 Rz 9: „Diese Anforderung darf
aber […] nicht dahin überspannt werden, dass die expli-
zite Bezeichnung eines spezifischen Dokuments oder
Dossiers gefordert wäre, würde doch andernfalls das
Grundrecht auf Zugang zu Informationen weitgehend
ins Leere laufen.“

134 Vgl auch Dworschak in Bußjäger/Dworschak, IFG, § 7
Rz 33.
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gang zu Informationen wäre aber erleichtert,
wenn in der Geschäftsordnung des BFG die ver-
klausuliert ausgesprochene Anregung der Ge-
setzesmaterialien zum Informationsfreiheits-
Anpassungsgesetz aufgegriffen wird, in den von
§ 23 Abs 3 BFGG erfassten Konstellationen zur
Erstellung und Veröffentlichung von Rechtssät-
zen zu verpflichten.135 Dann wäre ersichtlich, in
welchen Fällen die Veröffentlichung der Ent-
scheidung im Volltext unterblieben ist. Das In-
formationsbegehren könnte daher die relevan-
ten Erkenntnisse und Beschlüsse des BFG genau
bezeichnen.

Die zeitliche Einschränkung des § 20 Abs 3
IFG ist für Zwecke des § 7 IFG nicht relevant.
Informationsbegehren nach § 7 IFG können da-
her nicht nur auf Informationen gerichtet sein,
die ab dem 1. 9. 2025 entstanden sind.136 Sie
können auch früher ergangene Entscheidungen
des BFG zum Gegenstand haben, wenn diese
noch nicht nach § 23 Abs 1 BFGG der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurden.

Auf den Punkt gebracht

Zu Recht mahnen sowohl Merli/Ehrke-Rabel als
auch Wanke/Unger: „Nur wer die Rechtsprechung
kennt, kann seine Interessen effektiv wahrneh-
men.“137 Vor allem aber gilt: Die Publikation ge-
richtlicher Entscheidungen ermöglicht eine wirk-
same inhaltliche Kontrolle durch die Öffentlich-
keit.138 In Verbindung mit der meist bezweckten
Eröffnung von Diskussions- und Kritikmöglich-
keiten ist sie ein wesentlicher Faktor der Rechts-
staatlichkeit.139 Fehlt eine objektiv nachvollzieh-
bare Kontrolle der Veröffentlichungspraxis, birgt

dies die Gefahr, dass eine Art Geheimjurispru-
denz entsteht.140

Vor diesem Hintergrund ist die in § 23 Abs 3
BFGG eingeräumte Ermächtigung, auf die Ver-
öffentlichung von Entscheidungen des BFG zu
verzichten, zumindest rechtspolitisch problema-
tisch. Der VwGH und das BVwG haben solche
Möglichkeiten nicht. Die ersatzlose Streichung
des § 23 Abs 3 BFGG wäre daher sinnvoll.
Immerhin wurde mit dem Informationsfreiheits-
Anpassungsgesetz die Regelung des § 23 Abs 3
Satz 2 BFGG, die es zuvor den Richtern über-
ließ, die eigene Entscheidung für rechtlich un-
bedeutend zu erklären, um sie dann unter Ver-
schluss halten zu können, neu gefasst. Nunmehr
kann auf Grundlage dieser Vorschrift – neben
Formalbeschlüssen – nur mehr bei „Erkenntnis-
sen betreffend Verwaltungsübertretungen“ die
Veröffentlichung unterbleiben. In verfassungs-
rechtskonformer Interpretation – es geht hier
häufig um von der Revision ausgeschlossene
Entscheidungen, in denen das BFG de facto
letztinstanzlich agiert und in denen die Orien-
tierungsmöglichkeit für die Steuerpflichtigen
aus rechtsstaatlicher Sicht daher besonders
wichtig ist – sollte von dieser Ermessensvor-
schrift nur bei Parallelentscheidungen Gebrauch
gemacht werden.
Auch die Bindung des Ausschlusses der Veröf-
fentlichung nach § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG an die
Geheimhaltungsgründe des § 6 Abs 1 IFG wird
der Anwendung dieser Vorschrift Konturen ge-
ben. Die zu § 6 IFG künftig ergehende Recht-
sprechung wird auch vom BFG zu beachten
sein.

Herrn Univ.-Prof. Dr. Claus Staringer danke ich für die
kritische Diskussion, den Herren Lukas Schuster und
Maximilian Pfluger zusätzlich auch für die Unterstüt-
zung bei der Erstellung des Anmerkungsapparats.

135 ErlRV 129 BlgNR 28. GP, 50.
136 So auch Bußjäger in Bußjäger/Dworschak, IFG, § 20

Rz 17 ff; Schneider, IFG, § 20 Rz 4.
137 Merli/Ehrke-Rabel in Ehrke-Rabel/Merli, Die belangte

Behörde, 167 (201); Wanke/Unger, BFGG, § 23 Anm 38.
138 Kockler, jur-pc 1996, 46 (46).
139 So Kockler, jur-pc 1996, 46 (46).

140 So die Mahnung von Merli/Ehrke-Rabel in Ehrke-Rabel/
Merli, Die belangte Behörde, 167 (201).
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